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Das Kullurproblem .
Von Franz Z . Böhm .

III.
Aufbau der Kultur .

( 2 . Teil . ) (Fortsetzung )
Neben dem intellektualistischen Vorurteil und seinen

auhertheoretischen Analogieformen , für die wir als Beispiel
den Ästhetizismus herangezogen haben, bedroht die empiri¬
sche Wirklichkeitsauffassung des täglichen Lebens die Uni¬
versalität einer inhaltlichen Kulturbesinnung bereits in ihren
Fundamenten . Diese Gefährdung ist um so größer und um
so ernsterer Natur , als der Wirklichkeitsbegriff des prakti¬
schen Lebens zweifellos seine relative Berechtigung aus -
weisen kann , auch dann , wenn seine Unbrauchbarkeit als
Grundlage eines universalen Weltverständnisses theoretisch
nachgewiesen wird . Als weitere Komplizierung des Problems
kommt hinzu, daß der genannte Wirklichkeitsbegriff nicht
nur als selbstverständlicher Ausgangspunkt praktischer Wirk¬
samkeit in der Sphäre unseres realen Daseins angenommen
wird , sondern daß er zugleich die „Grundlage " aller er¬
fahrungswissenschaftlichen Erkenntnis abgibt, wobei die Ein¬
zelwissenschaft aus der ihr eigentümlichen erkenntnisteleolo¬
gischen Orientierung heraus grundsätzlich gleichfalls im
Recht ist . Wer als Naturforscher oder als Historiker die
reale Weit erkennen will , darf sich ebenso wie der praktisch
Handelnde und in dieses empirische Dasein Eingreifende
damit begnügen, eine schlechthin „gegebene " Welt vorauszu-
selzen, d . h . bei ihr als bei einem Letzten stehen zu bleiben,
zu dessen „Bedingungen " vorzudringen sowohl für das er¬
kenntnismäßige Erfassen der Einzelwissenschaft wie für die
praktische Zielsetzung bedeutungslos erscheint.

Bei dieser „Genügsamkeit" , die als „Standpunkt " der
Einzelwissenschaft und des praktischen Lebens ohne Arg ist,
hat jedoch die Philosophie keinen Anlaß stehen zu bleiben.
3m Gegenteil: Ihre Probleme beginnen dort , wo die „Selbst¬
verständlichkeiten " der empirischen Wissenschaft und die
„Weisheiten" des gesunden Menschenverstandes liegen, und
sie wird allezeit ihre Aufgabe damit beginnen müssen , den
selbstgerechten Frieden des Selbstverständlichen zu stören ,
alle Verfestigungen und Inkrustationen des täglichen Lebens
aufzulockern und die vor-philosophische Dogmenbildung zum
Bewußtsein ihrer philosophischen Fraglichkeit zu bringen . Da¬
mit fragt die Philosophie gerade nach demjenigen, wonach
die Erfahrungswissenschaft gar nicht fragen will , wodurch
die Ungereimtheit der Forderung offenbar wird, die von der

Philosophie verlangt , daß sie auf ihre Weise nur bestätigen
soll , was der gesunde Menschenverstand schon aus sich und
ohne sie gewußt hat . Alle Kritik , die von diesem Standpunkt
aus an der Philosophie geschieht , übersieht diesen einen Um¬
stand , daß die Philosophie zwar das relative Recht der An¬
schauungen , die sich im praktischen Leben „bewähren "

, auf¬
weisen kann , daß aber der gesunde Menschenverstand in
seiner an endliche Zwecke gebundenen Orientierung niemals
zureichend ist , die Richtigkeit oder Ergiebigkeit einer philo¬
sophischen Methode von sich aus zu beurteilen , weil es
philosophische Methoden nur kraft der Überwindung
der „natürlichen" Anschauungen geben kann , weil solche
gleichsam nur aus der Asche des gesunden Menschenver¬
standes erstehen.

Wenn wir deshalb an unser Problem einer inhaltlichen
Bestimmung der kulturellen Welt kerankommen wollen, so
ist in erster Linie eine philosophische Destruktion der
empirischen Wirklichkeitsauffassung notwendig, wodurch
einerseits ebenso die Hindernisse für unsere Fragestellung
beseitigt werden, wie andererseits die konstitutiven Fak¬
toren dieser „wirklichen Welt " ans Licht treten . Wir müs¬
sen gleichsam die durch das tägliche Leben geprägte Welt ,
die wir nur als ein Fertiges kennen , wieder einschmelzen ,
um dann zu sehen , wie sie sich aus dem amorphen Material
aufbaut und zu dem wird, als was wir sie im praktischen
Leben kennen und anerkennen . Wir müssen mit anderen
Worten den „Primat " der empirischen Wirklichkeit , den sie
für das vor-philosophische Bewußtsein beansprucht, zu
brechen versuchen , und wir tun dies, indem wir nach den
„Bedingungen " fragen , unter denen eine empirische Wirk¬
lichkeit erst möglich ist .

Die Auffassung des praktischen Lebens ist etwa diese,
daß wir uns in einer „wirklichen Welt " bewegen, der unsere
Mühe gilt, wie sie ihrerseits die Bedürfnisse unseres realen
Dasein befriedigt. Innerhalb dieser Welt gibt es mensch¬
liche Schöpfungen, die nicht zu unmittelbarem Dienste am
realen Leben bestimmt sind , die aber gleichfalls die empirische
Wirklichkeit als materiale Grundlage voraussetzen. Die
Wissenschaft hat uns ein Wissen von dieser Welt zu ver¬
schaffen , die Kunst läßt sie noch einmal vor uns „in Schön-
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heit" erstehen, die Religion gibt in atheoretischer Form eine
Sinndeutung des Empirischen. Aber dies alles könnte weg -

gedacht werden und dem Zweifel verfallen , wir können ihm
die Anerkennung verweigern,' es sind ja schließlich lauter
Dinge, die jeder mit sich selbst auszumachen hat , die nur
sein „Inneres " angehen. Draußen aber beharrt die harte
Realität des Lebens und ihr hat sich noch keiner zu ent¬
ziehen vermocht: sie leugnen wäre der Tod und sie be¬
zweifeln Gefahr . Gerade uns Heutigen wird ein solcher
„Realismus " im höchsten Maße verständlich sein , weil uns
alle eine unerbittlich um sich greifende Technik und Mechanik
des Lebens vor der unausweichlichen Notwendigkeit dieser
„Realität " auf die Knie gezwungen hat . Mit scheuer , fast
abergläubischer Ehrfurcht reden wir von ihr und wir wissen
uns ihrer Macht verfallen , die uns jeden Wunsch erfüllen
oder versagen kann .

Und doch ist es eine Täuschung, wenn wir diese Wirk¬
lichkeit als eine unmittelbar „gegebene" betrachten , als den
unerschütterbaren Widerstand , an dem jede menschliche
Aktivität und Energie sich vernichtet, ein starres Sein , das
bei aller Nähe dem Menschen ewig fremd und feindlich
bliebe . In Wahrheit ist auch sie schon das Produkt mensch¬
lichen Daseins , gesetzt durch die „Kategorien " pragmatischer
Zweckmäßigkeit und vitaler Nützlichkeit, eine Gestaltung , die
den Zwang des Stoffes mit der Freiheit ihrer Form ver¬
bindet , ein „Resultat " im wörtlichen Sinne : ein Ergebnis ,
kein Gegebenes . Mit anderen Worten : Auch in der empiri¬
schen Wirklichkeit muß der Mensch sich selbst und das Pro¬
dukt seiner Spontaneität anerkennen , weshalb auch für ihn
das Empirische , obwohl an sich vor-kulturell , niemals kultur -

indifferent gedacht werden kann , sondern als „Material der
Pflichterfüllung " schon in die letzten Sinnsphären kulturel¬
len Daseins hineinragt . Wenn das Leben sich von der Nütz¬
lichkeit des Augenblicks befreit und die engen Zwecke des
egoistischen Erfolges hinter sich läßt , so entsteht schon im
Wirken für die empirische Wirklichkeit und ihre vitalen Be¬
dingungen ein Analogon zu demjenigen, was wir hier als
philosophische Erkenntnisforderung aufgestellt haben : Eine
Einsicht in die Möglichkeit der Auflockerung des tatsächlich
Gegebenen, der Glaube , daß kein Handeln sich an letzten
und endgültigen „Gegenständen" begrenzt finde, sondern
selbst gestaltend und aufbauend in die Sphäre der Objekte
sich einsenke. Alle sozialen Reformen und Revolutionen
haben in diesem Glauben ihren Grund und Halt , insofern
sie sich nicht damit begnügen können, neue Prinzipien aufzu¬
stellen , sondern ihre Absicht durchaus dahin geht, auch eine
neue Wirklichkeit zu erzeugen, das Antlitz der Erde zu ver¬
ändern . Der Einzelne wird sich freilich dieser Wirklichkeit
gegenüber in hohem Grade unfrei fühlen, weil er in sie als
in ein bereits von der Vergangenheit her Geformtes hinein¬
wächst und nur selten Gelegenheit hat , seine Aktivität an
ihr zu bewähren : aber es wäre ein verfehlter Schluß, wenn
man die empirische Wirklichkeit selbst als ein schlechthin Un¬
abhängiges , einfach Daseiendes anerkennen zu müssen
glaubte.

Eine weitere Analogie mag uns das Verhalten der ein¬
zelwissenschaftlichen Erkenntnis darbieten . Wir haben die¬
ses in vorangehenden Gedankengängen mit dem Verhalten
des praktischen Lebens zusammen genannt und damit eine
Gemeinsamkeit beider vorausgesetzt, über die wir bisher
keine Rechenschaft gegeben haben . Dieses Gemeinsame liegt
darin , daß das praktische Verhalten im täglichen Leben
immer schon auf dem Wege zur Erfahrungswissenschaft be¬
griffen ist, sozusagen immer in Bereitschaft liegt, Wissen¬
schaft zu werden. Derselbe rationale Apparat , der in der
Wissenschaft um der Erkenntnis willen angestrengt wird.

arbeitet im praktischen Leben im Dienste der Erhaltung
unserer vitalen Existenz . Es ist eine den Menschen vor allen
anderen Naturwesen auszeichnende Eigenschaft, daß er seine
dem Leben überlegene Rationalität gleichsam wieder auf das
vitale Dasein zurücklenken kann , um auf diese Weise die
Mittel zu verstärken , die die Statur allen ihren Geschöpfen
zum Kampf um ihre Erhaltung mitgegeben hat . (Wir sehen
schon hier das Gebiet alles Zivilisatorischen abgesteckt , auf
das es sich wird beschränken müssen , wenn es bei seinem an
sich vor -kulturellen Charakter Kulturbedeutung gewinnen
will — wovon unten die Rede sein soll.) Es handelt sich
also in der erfahrungswissenschaftlichen Erkenntnis um
theoretisch- rationale und im täglichen Leben um praktisch¬
rationale Formen , die aus ihrer immanenten Teleologie
verschiedene Wirklichkeiten entstehen lassen , die nicht nur
wie zwei Formungen überhaupt — etwa die wissenschaftliche
und die künstlerische — parallel gestellt werden dürfen , son¬
dern die zudem noch durch ein gemeinsames Moment an
ihrer Form verbunden sind . Daher kommt es, daß der flüch¬
tige Vergleich der beiden Wirklichkeiten keinerlei Ver¬
schiedenheit an ihnen entdecken kann , daß die Wirklichkeit
der Erfahrungswissenschaft für ein Abbild des Lebens ge¬
nommen werden kann . Während eine zu Ende gedachte
Einsicht in das Wesen solcher Wissenschaft gerade die „Re¬
lativität " der Wirklichkeiten („Relativ " nämlich zu der
Teleologie, in der das jeweilige Formungsprinzip wurzelt)
aufdecken müßte , deckt das halbe und oberflächliche Missen
um sie den wahren Sachverhalt zu : damit trägt es bei , der
Wirklichkeit des praktischen Lebens ihre Monopolstellung
zu erhalten , die sie im vor - philosophischen Bewußtsein be¬
sitzt . Diese Verkennung des Wesens der Theorie durch den
oberflächlichen Vergleich mit der Lebenswirklichkeit zeitigt
dann auch für alle anderen Formungsgebiete analoge Miß¬
verständnisse, bei denen jeweils die empirische Wirklichkeit
als absoluter Maßstab fungiert : Die Theorie des ästhetischen
Naturalismus , die im Kunstwerk eine „Nahahmung " der
Wirklichkeit erblickt , hält mit der idealistischen des ästheti¬
schen Scheins grundsätzlich das gleiche Niveau inne , inso-
ferne in beiden Fällen die künstlerische Seinsweise an der
empirischen als an einem Endgültigen gemessen wird . Das
Kunstwerk ist weder eine nachgeahmte Wirklichkeit , noch ein
negativ Wirkliches : es besitzt eine Seinsweise von absoluter
Unvergleichlichkeit, an die sich die Ästhetik heranzutasten
hat , wobei ihr freilich die Schwierigkeit entsteht, daß sie eine
Sprache benützen muh, die durch und durch „pragmatistisch" ,
d . h . von vornherein auf die praktische Lebenswirklichkeit
zugeschnitten ist . „Empirismen " ähnlicher Art wie die eben
genannten wären in allen philosophischen Disziplinen aufzu¬
decken : für uns genügen sie , wenn dadurch ein Prinzipielles
klar geworden ist : daß die empirische Wirklichkeitsauffassung
in ihre Faktoren philosophisch aufgelöst werden muh, um
auf solche Weise das „aktive Moment " an ihr in Er¬
scheinung treten zu lassen , d . h . jenes Moment , durch welches
auch die Stellung zur empirischen Wirklichkeit als schöpfe¬
rische Funktion den anderen Aktivitäten des Bewußtseins
koordinierbar wird und aus ihrer kulturellen Indifferenz in die
Sphäre des Kulturbedeutsamen hineingehoben werden kann.

Wenn wir bisher von Kultur sprachen, so dachten wir
dabei in erster Linie an die in sich zweckhaften und um ihrer
selbst willen geschaffenen Gebilde wie wir sie in Wissen¬
schaft , Kunst und Religion vor Augen haben . Die Deutung
des geschichtlich-kulturellen Lebens darf in ihnen nicht nur
Höhepunkte der Lebensenkwicklung sehen , wie das von
pragmatistischem oder biologistischen Standpunkt aus ge¬
schieht, sondern sie muh zugleich mit Mahstäben an dieselben
herantreten , an denen grundsätzlich etwas anderes als
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pragmatistische Zweckmäßigkeit und Brauchbarkeit gemessen
werden kann . Dem vitalen Dasein gegenüber besitzen Kul¬
turgebilde eine autarke Selbständigkeit , eine absolute Unab¬
hängigkeit von Leben und Lebensdienst . Za noch mehr : Sie
verlangen , daß das Leben selbst in ihren Dienst tritt , daß
das „bloße " Leben sich als Mittel zur Verwirklichung der
Kultur begreife und durch diese Bescheidung sich selbst kul¬
turell „heilige "

. Was Georg SimmeL als die „Wendung
zur Idee " bezeichnet hat , ist jener Prozeß , der die ursprüng¬
lich dem Leben dienstbaren Kräfte des Geistes aus der Herr¬
schaft vitaler Zwecke befreit und dem Leben gegenüberstellt ,
in der Weise , daß nunmehr die Funktionen der reinen Er¬
kenntnis , der künstlerischen Gestaltung und des religiösen
Erlebens alle vitalen Kräfte schrankenlos beherrschen , nach
einer nur ihnen selbst eigenen Gesetzlichkeit brauchen und
mißbrauchen . Ist einmal diese Wendung vollzogen , so hört
die vitale Existenz und ihre Erhaltung und Förderung grund¬
sätzlich auf , als Maßstab zu fungieren . Die Kultur wird als
ein „Anderes " begriffen , als ein Jenseits des Lebens , das
seine objektiven Rechtsansprüche unbekümmert darum gel¬
tend macht , ob es das Leben in seinem biologischen Bestände
fördert oder vernichtet . Das „Opfer des Lebens " wird von
diesem Standpunkte aus als eine Selbstverständlichkeit er¬
scheinen, wobei freilich die Tatsache des Opfers als solchen
noch keinen Gradmesser für die kulturelle Höhe einer Lei¬
stung darstellen kann . Denn ebenso wenig wie die Kultur
dem Leben nützen muh , muh sie ihm schaden , und man hat
den Charakter des „Autonomischen "

, den die Kultur gegen¬
über dem bloßen Leben aufweist noch nicht ganz verstanden ,
solange man sie lediglich als feindlichen Gegensatz bestimmt .
Der paulinische Geist -Ratur (Fleisch ) - Dualismus und seine
geschichtsphilosophische Ausweitung bei Augustin stellen be¬
reits eine historisch bedingte und differenzierte Gestalt des
allgemeinen , d . h . für alles Kulturleben konstitutiven Ver -
hälnisses von Natur und Kultur dar , und die letzte, grund¬
sätzliche Dualität , die wir meinen , ist von jedem freundlichen
oder feindlichen Moment frei zu denken , als bloßes „Ver¬
hältnis " des einen zu einem anderen , als neutrale Span¬
nung , die jeweils vom geschichtlichen Leben her inhaltlich er¬
füllt wird und erst dadurch sich zum freundlichen Mitein¬
ander oder feindlichen Gegeneinander besondert . Die christ¬
liche Form dieser Dualität ist freilich so tief in die abend¬
ländische Weltanschauung eingedrungen — gleichgültig , ob
sie Bestimmung gefunden oder Widerspruch geweckt hat —,
daß wir leicht geneigt sind , sie für selbstverständlich zu hal¬
ten und an einen notwendigen Widerspruch der beiden
Spannungspole zu glauben . Ebenso verfehlt wäre es aber ,
aus der Einsicht in die historische Bedingtheit des christ¬
lichen Gegensatzes zu schließen , daß die Dualität selbst nicht
notwendig zum Wesen kulturellen Lebens gehöre und daß
eine Kulturgestaltung denkbar wäre , die grundsätzlich jede
Form des Dualismus überwunden hätte . Als wir früher
die Sphäre spezifisch menschlichen Wirkens als ein Reich
der Mitte bestimmten , haben wir damit die Spannung als
konstitutiv gesetzt, und wer sie aufheben möchte , würde da¬
durch dem Menschen eine Aufgabe zuteilen , die mit seinem
Wesen inkommensurabel wäre . Die innigste Hinwendung
und Hingabe an das Natürliche seht ebenso wie die
asketische Abkehr vom Leben und seinen vitalen Bedürf¬
nissen den Dualismus voraus und wenn es auch als ein er¬
strebenswertes Ziel erscheinen mag , die beiden Welten rest¬
los zu versöhnen und zur Einheit zu verschmelzen , so kann
gerade diese ideale Forderung nur aus der ursprünglich vor¬
handenen Zweiheit begriffen werden ) als echtes Ideal muß
es immer Aufgabe bleiben , und wenn der Mensch den un¬

endlichen Abstand , der ihn von dem idealen Ziel trennt ,
überwinden könnte , so hätte er damit sein eigenes Wesen
überwunden — er würde aufhören Mensch zu sein .

Aber dieser Begriff der Kultur als einer an objektiven
Werten geordneten Welt „neben " der andern des bloßen
Lebens kann uns gerade dann nicht das letzte Wort be¬
deuten , wenn wir mit der angegebenen Dualität ernst
machen wollen . Wenn wir auch in den objektiven , selbst¬
zweckhaften Schöpfungen den „Sinn " unseres Daseins zu
erblicken haben , so finden wir doch die Totalität unseres
Lebens noch mit anderen Inhalten erfüllt , die, ob wohl für
sich genommen vor - kulturell , doch in unseren Kulturwillen
ausgenommen werden müssen , wenn nicht unser Dasein in
zwei zusammenhangslose Hälften auseinander fallen soll . Er¬
blicken wir mit Recht in der kulturellen Tätigkeit die Auf¬
gabe unseres irdischen Daseins , so müssen wir bestrebt sein ,
allen Inhalten unseres Lebens die kulturelle „Weihe " zu¬
zuteilen , durch welche sie mit seinem zentralen Sinn in Be¬
ziehung gebracht werden können . Der Wille zur Kultur ge¬
stattet keine willkürliche Begrenzung und kein einzelner
Lebensinhalt darf in völliger Indifferenz der kulturellen
Durchdringung Widerstand leisten . Vermag auch die bloße
Erhaltung des Daseins von einer spezifisch menschlichen Auf¬
gabe aus nicht gerechtfertigt zu werden , so wird sie doch in
dem Augenblick kulturbedeutsam , in dem sie als Voraus¬
setzung und Bedingung kultureller Schöpfung begriffen und
anerkannt wird . Dies mag nur ein Beispiel dafür sein , wie
von letzten kulturellen Zielen her der ganze Lebensraum des
Menschen erobert werden kann , und neben den autonomen
Schöpfungen in Kunst , Wissenschaft und Religion liegt ge¬
rade hier , in der kulturellen Durchdringung und Beherrschung
der Kulturbedingungen , eine echte und wesentliche Kultur¬
aufgabe . Die kulturelle Krisis unserer Zeit deckt sich auf
weite Strecken damit , daß diese Aufgabe für die Gegen¬
wart nicht gelöst ist und in absehbarer Zeit auch keine Lösung
finden kann . Denn während ursprünglich der ganze zivilisa¬
torisch - technische Apparat ins Leben gerufen wurde ,
um es zu erleichtern und zu beherrschen , hat er ,
auf einer gewissen Vollendungsstufe angelangt , seine
eigene , sachliche „Logik " entfaltet und seine ihm imma¬
nente Ziele geltend gemacht , die der Absicht seiner
Schöpfer entgegengerichtet sind : er hat den Menschen mit
seinen eigenen Waffen geschlagen und ihn in unwürdigere
Fesseln gelegt als dies jemals die Natur vermocht hätte .
Wir alle sind Räder in der Maschine , die wir selbst gebaut
und vielleicht auch gewollt haben . Die Frage der Zukunft
wird sein , ob es möglich ist , die ins Riesenhafte gewachsenen
Zurüstungen und „Mittel " des Lebens , die uns seine wahren
Inhalte verdecken und aus dem Gesichtsfeld rücken , kulturell
zu beherrschen und in eine Unterordnung zurückzuzwingen ,
in der sie allein eine Kulturfunktion ausüben können . Die
Tatsache , daß die technische Leistung sich dem Leben gegen¬
über verselbständigt hat , aus einem Diener ein Herrscher ,
aus einem Mittel ein Zweck geworden ist, läßt erwarten ,
daß die Zukunft nicht ohne schwere Kämpfe den kulturellen
„Ausgleich " zustande bringen wird . „Das erste steht uns
frei , beim zweiten sind wir Knechte "

. Wir konnten die
Technik herbeirufen , aber was sie geworden ist , ist nur
zum kleinsten Teil unser eigenes Werk : Es ist die Ent¬
faltung ihrer immanenten Gesetzlichkeit , vor der wir bis zur
Stunde ohnmächtig stehen . Wenn wir die Kultur nicht zur
Angelegenheit weniger Einzelner machen wollen , die sie ab¬
seits und unverbindlich für das Ganze pflegen , sondern sie
als Angelegenheit eines Volkes und einer durch sie ver¬
bundenen Gemeinschaft weiterhin betrachten wollen , so liegt
hier eine der dringlichsten aller konkreten Kulturfragen .

Schluß folgt .1 Georg Simmel , Lebensanschauung , 2 . Ausl ., 1922 , 2 . Kapitel .
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Die Lehrerabgeordneten in den
deutschen Parlamenten .

Die Berufsentwicklung des Lehrerstandes war zugleich
die Geschichte eines Kampfes um seine persönlich - gesellschaft¬
liche, berufliche und wirtschaftliche Geltung , war ein Kampf
um die Durchführung von Erziehungsgrundsähen und Unter¬
richtsmethoden einer oft nachwirkenden Zeit gegenüber. Daß
dieser Kampf nicht abgeschlossen ist, haß er wohl nie enden
wird, wissen wir alle . Hier aber soll einmal rein quantitativ
festgestellt werden , wie stark der Lehrerstand staatspolitisch
durch seine Beteiligung am Parlamentsleben eingereiht ist
unter die politischen Kräfte der Nation .

Heute ist der Lehrer als Staatsbürger frei, und er ge¬
nießt dieselben Rechte wie jeder andere Deutsche auch . Das
ist heute eine Selbstverständlichkeit, und es bedürfte hierüber
gar keiner Erwähnung , wäre jene Zeit noch gar nicht allzu
lange entschwunden, wo das Recht der freien Meinungs¬
äußerung eines Staatsbeamten (Lehrers ) nicht etwa da sein
Ende fand, wo der Staat sich in ungerechtfertigter , ja be¬
drohlicher Weise angegriffen und in seinen Einrichtungen
oder gar in seinem Bestand gefährdet glaubte, sondern da
schon, wo die Ansicht eines Staatsbeamten sich mit jener
unbedingt autoritativen seines Brotgebers nicht deckte .

Diese wohl nicht bestreitbare Feststellung war im voraus
notwendig, um die Betrachtung der Lehrerabgeordneten¬
zahlen in den deutschen Parlamenten einer von gefühls-
und ressentiment- mäßigen Erwägungen freien Korrektur zu
unterziehen . Weitere Hinweise solcher Art werden im Laufe
dieser Betrachtung noch notwendig sein , sie sind aber als un¬
bedingt sachliche Feststellungen zu bewerten außerhalb jedes
persönlichen Werturteils . — Seit der Einführung des Konstiti-
tionalismus in Deutschland belegt der „L e h r e r u n d Ge¬
le h r t e" manchen Abgeordnetensitz, wobei zu beachten bleibt,
daß diese beiden Berufsbezeichnungen zu einer Karegorie von
Abgeordneten zusammengezogen sind , deren man etwa sieb¬
zehn festgestellt , um der übersichtlichen und überblickbar blei¬
benden Einteilung willen. (Z . B . Landwirte , Kaufleute ,
Staatsbeamte , Iustizbeamte, Rechtsanwälte , Arbeiter usw .)
Die Zahl der Volksschullehrer in den Parlamenten , beson¬
ders im Reichstag , war immer klein und ist, losgelöst von der
Gesamtberufsgruppe (Lehrer und Gelehrte ) , kaum feststell¬
bar . Freilich aber findet sich mancher Abgeordnete , und das
ist im Hinblick auf den Berufswechsel soziologisch und sozial¬
psychologisch außerordentlich interessant, der früher einmal
Lehrer war und dann später zu einem andern Beruf über¬
ging , nicht selten aus politischen , d . h . in der Borkriegszeit
häufig aus Selbstsicherheitsgcünden.

Solche Beispiele sind natürlich schwer auffindbar und
nur durch Kenntnis vieler Abgeordnetenbiographien zu er¬
mitteln . Mir sind als solche Belege augenblicklich gegen¬
wärtig : Erzberger (Redakteur und Schriftsteller, parlamen¬
tarischer Staatssekretär im kaiserlichen Deutschland, später
Reichsfinanzminister) , der früher Lehrer war , ferner der
„Bauerndoktor " Heim im bayr . Landtag .

So ziehen also in die Volksvertretungen meist Mittel -
und Hochschullehrer ein . Die Statistik bezieht auch die Pri¬
vatgelehrten mit ein, denn deren Zahl ist ganz unwesentlich
geworden, während sie etwa im Parlament der Paulskirche
1848 wegen ihrer großen Zahl einer besonderen Einord¬
nung bedurft hätte . Jene Zeit und jene des Vormärz waren
geradezu Nährboden für das geistige Emporkommen des
Bürgertums und das Entstehen jenes Idealtyps des Gelehr¬

ten . In der Paulskirche wimmelte es von geistig hervor¬
ragenden Köpfen, und man weiß, daß damals die geistige
Elite Deutschlands versammelt war . Daß freilich jene idealen ,
gelehrten , aber auch weltfremden Männer weder Groß - noch
Kleindeutschland zuwegbringen konnten , war unter den herr¬
schenden politischen Verhältnissen so wenig ihre Schuld, wie
man, wie dies mitunter noch leichtfertig zu geschehen pflegt,
eben diesem professoralen Pathos und dieser Mentalität
den Vorwurf von Engstirnigkeit machen darf . Dennoch kann
man sich dem hinreißenden Schwung der Beredsamkeit eini¬
ger dieser Lehrer -Abgeordneten (wie natürlich auch der übri¬
gen großen Köpfe ) auch heute noch beim Durchlesen der Ver¬
handlungsstenogramme nicht entziehen.

In der nachfolgenden Zeit , in der es ja auch kein deut¬
sches Parlament mehr gab, tritt Ermüdung ein, Vorsicht und
deshalb wahrscheinlich auch ein zahlenmäßiges Zurückgehen
des Lehrers und Gelehrten . Es zeigte sich später dann, daß
die Zahre, die der Reichsgründung (1871 ) folgten, zunächst
immer noch deutlich werden ließen, wie sehr die deutsche Ge¬
schichte den Parlamenten das Zeichen jenes Partikularismus
und jener noch immer herrschenden Libertät des alten
Reiches ausgeprägt hatten . Die Öffentlichkeit hatte sich nicht
daran gewöhnt, im Reichstagsabgeordneten die Würde und
Ehre des neuerstandenen Reiches verkörpert zu sehen , und
das Amt eines Landtagsabgeordneten stand häufig in größe¬
rem Ansehen. In der höfischen Rangordnung rangierte der
Reichstagsabgeordnete hinter dem Major ! Es ist nun keines¬
wegs so, daß das geistige Niveau des Reichstags in den
ersten Jahrzehnten seines Daseins oder die persönliche oder
die politische Bedeutung der in ihm damals führenden
Männer hinter dem Bild , das er in späteren Zähren bot,
irgendwie zurückgestanden wäre . Es mangelte ihm nur ein
ausreichendes Feld für seine Betätigung .

Die Staatsbeamten , das gilt im voraus festzustellen , und
somit die Lehrer der Vorkriegszeit als die Organe eines der
drei Machtkomplexe (Organismus der Produktion , Orga¬
nismus der Arbeitnehmer , Organismus des Staates ) und
Vertreter der monarchistischen Staatsidee , konnten im Par¬
lament nur dann ein Mandat ausüben , wenn sie streng
monarchistisch - legitimistische Überzeugungen vertraten . Sie
zählten , gegenseitige öffentliche Meinungsäußerungen
des Berufsstandes gab es kaum , zu den treuen Vertretern
des monarchistischen Prinzips und durften es nicht wagen ,
sich andere Meinungen zu gestatten, als sie auch bei ihren
Vorgesetzten Behörden vertreten wurden . Geschah dies aus¬
nahmsweise doch einmal , dann hatten sie ernsthafte Schwie¬
rigkeiten zu bestehen . Das lähmte natürlich die Entschluß¬
freudigkeit dieser Männer , besonders wenn sie Abgeordnete
waren .

Es ist ja außerdem bekannt , daß ein Staatsbeamter
(Lehrer ) , der etwa der Sozialdemokratie angehörte , seinen
Abgeordnetensitz nur auf die Gewißheit der Dienstentlassung
hin einnehmen konnte . Solche Tatsachen werden durch die
Statistik aufs Einfachste bestätigt.

Reichstag — Lehrer
1912 1919 1920 1924 19241 1928

überhaupt 20 32 35 40 42 32
v . Hdt. d . Parlam . 5,0 7,5 7,6 8,5 8,5 6,5

Preußischer Landtag — Lehrer
1913 1919 1921 1925

überhaupt 24 62 62 59
v . Hdt . 5,4 15,4 14,5 13,1

1 Z. beachten, daß 1924 zweimal zum R . -T . gewählt wurde .
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Bayer . Landtag — Lehrer
1907 1912 1919 1920 1924

überhaupt 16 16 25 22 14
v . Hdt . 9,8 9,8 13,3 13,3 10,8

Bad . Landtag -— Lehrer
1905 1909 1913 1919 1921 1925

überhaupt 8 6 6 9 8 4
v . Hdt . 11,0 8,2 8,2 8,4 9,3 5,6

3n keinem der soeben hier angezeigten Parlamente gab
es bis in den Krieg hinein einen Abgeordneten , der Staats¬
beamter , Zustizbeamter, Beamter und Offizier a . D . , z . D.
oder Lehrer war , und der zugleich der Sozialdemokratie an-
gehörte . Die übrigen Parteien , Konservative, Freikonser¬
vative und Nationalliberale , besonders soweit sie Regie¬
rungsparteien waren , sahen in der Zahl der Beamtenabge¬
ordneten überhaupt deren Interessen reichlich vertreten . So
weist nach dem Kriege begreiflicherweise die Linke eine Zu¬
nahme von Beamtenabgeordneten auf, die aus den soeben
dargelegten Gründen nicht hatten gefunden werden können.
Um dies nur am Beispiel der Reichstagsfraktion der S .
P . D . zu belegen, so besaß diese

_ 1912 1919 1920 1924 1924
Staatsbeamte 0 2 2 8 9
Lehrer 03423

So ließen sich noch viele Fäden ziehen kreuz und quer
durch die Parteien und Berufsgruppen , die irgendwie an
den Lehrern interessiert sind . Und eine Untersuchung über
die Frage nach der Möglichkeit oder wahrscheinlicher nach
der Unmöglichkeit einer gemeinsamen Kulturpolitik der
Lehrerabgeordneten böte viel des Interessanten . Sie geht
aber über den Rahmen dieser mehr statistisch sein wollenden
Hinweise hinaus .

immerhin gehörten Lehrer und Gelehrte seit 1848 zu
einer an Größe nicht zu übersehenden Berufsgruppe . Sie
zählte im Deutschen Reiche bis zum Weltkrieg : 1871 29 Abg.
1877 18 Abg. 1881 25 Abg. 1887 19 Abg. 1893 16 Abg.
1903 12 Abg. — Vergleichen wir diese Zahlen mit denen
der Nachkriegszeit, so ist festzustellen , daß in der deutschen
Republik die Zahl der Lehrerabgeordneten bedeutend zuge¬
nommen hat . Freilich ist zu beachten, daß auch die Gesamt¬
zahl der Parlamentarier zunahm. Trotzdem ist auch die rela¬
tive Lehrerzahl eine steigende .

Den Lehrern , da sie ja den verschiedensten Parteien
angehören , wird es nicht gelingen, eine einheitliche Kultur¬
politik zu betreiben , wie etwa die Landwirte eine solidarische
Agrarpolitik zu befolgen imstande sind . Aber die verhältnis¬
mäßig hohe Zahl der Lehrerabgeordneten , besonders im
Reichstag , stammt vielleicht doch teilweise auch aus der Er¬
kenntnis von der Wichtigkeit, fast möchte man sagen dem
Primat einer gesunden Kultur - und Schulpolitik , die sich
dann im Guten auf alle Zweige des Staats - und Wirt¬
schaftslebens auswirken müsse. Wehe aber, wenn diese Er¬
kenntnis zum Spielball doktrinärer , fanatischer Sonder¬
interessen würde!

Heidelberg W . Kamm.
Literatur : Rosenbaum , L ., Die Paulskirche . (Be¬

ruf und Herkunft der Abgeordneten 1847— 1919 .) 1923 . Franks .
Sozietätsdruckerei.

Kamm , W . , Abaeordnetenberufe und Parlament , Karls¬
ruhe, 1927.

*

Zum Konkordat in Preußen .
Am 14. Zuni 1929 Unterzeichneten in feierlicher Weise

Nuntius Pacelli und Ministerpräsident Braun den „förm¬
lichen Vertrag " zwischen dem Heiligen Stuhle und dem
preußischen Staate . Der Wortlaut des Vertrags wurde
der Öffentlichkeit übergeben und ist am gleichen Tage vom
Staatsministerium an den Staatsrat zur gutachtlichen
Äußerung zugleich mit dem entsprechenden Gesetzentwurf
und dessen Begründung weitergeleitet worden . Das Kon¬
kordat oder wie man es offiziell betitelt hat , der „förmliche
Vertrag " — der Fachausdruck Conventio solemnis be¬
deutet aber im kanonischen Recht Konkordat — steht nun
zur Diskussion und des mehrjährigen Rätselraten um seinen
Anhalt hat nun ein vorläufiges Ende erfahren . Wir sagen
vorläufig , weil das Rätselraten um die Auslegung der ein¬
zelnen Artikel erst dann ihr Ende finden wird, wenn ein¬
tretende Zweifelsfälle ihre Lösung gefunden haben . Und
Meinungsverschiedenheiten wird es sicherlich geben , wenn
nicht vorher von beiden Seiten in offenster und ehrlicher
Weise die Kompetenzfälle festgelegt sind . Das hat sich ge¬rade schon bei einem der jüngst abgeschlossenen Konkordate ,
dem zwischen Kurie und Mussolini, gezeigt . Da hat zu¬
mindest in einem Punkt das Konkordat nicht den so hoch
gepriesenen Frieden gebracht und das ist in der Frage der
Erziehung. Der Papst sagte in einer Rede : „Wenn es einen
Punkt gibt, so ist es dieser Punkt , in welchem wir in¬
transigent sein werden"

, und weiter , vielleicht in Beziehung
auf Mussolini : „Wenn es sich darum handelt , eine Seele
zu retten und größeren Seelenschaden zu verhüten , wird
der Papst selbst mit dem Teufel in Person verhandeln .

"
Mussolini bekannte sich zu seiner rauhen Kammerrede , die
treffen sollte , damit weiteren Entgleisungen vorgebeugt
werde. Er beansprucht die Erziehung nochmals für den
Staat und ruft : „Der Faschismus hat der Kirche in ehr¬
licher Weise die Hand gegeben, denkt aber nicht daran , ihr
den ganzen Arm zu überlassen.

" And im Hintergrund steht
schon die Zenkrumspresse Deutschlands : „Wenn die italieni¬
sche Skaatsregierung auf dem Gebiete des Elternrechts und
der Jugenderziehung nicht einlenkk, so steht Italien am Vor¬
abend eines Kulturkampfes . . .

"
So kann der Frieden aussehen, der durch ein Kon¬

kordat, lies „förmlicher Vertrag ", auf ewig gesichert ist.
Die deutsche Öffentlichkeit hat also die Pflicht den Ver -
tragstext des preußischen Konkordats zu untersuchen, ob
nicht Keime ewigen Anfriedens in ihm liegen. Wir sagen ,
die gesamte deutsche Öffentlichkeit, also auch wir als Staats¬
bürger , weil ja den andern souveränen Ländern , mit Aus¬
nahme Bayerns , das ja schon in sein Hoch gegangen, etwas
Ähnliches zugedacht sein kann . Vorab wir Lehrer haben ein
besonderes Interesse daran , recht kritisch und mit besonderer
Gründlichkeit alle Vereinbarungen zu prüfen , denn an der
Schule und ihren Lehren würden sich die Mühlsteine am
ersten und fühlbarsten reiben . Wir wollen also unsere Be¬
denken unverhohlen zum Ausdruck bringen und darauf hin¬
arbeiten , daß Anklarheiten geklärt , Befürchtungen zerstreut
und Erläuterungen gegeben werden.

Der „ förmliche Vertrag " ist nach der amtlichen Be¬
kanntmachung eine Fortführung der Regelung von 1821 .
Die Rechtslage der katholischen Kirche in Preußen soll in
dem Vertrag neu und dauernd geordnet werden, das
heißt also , daß der Staat von sich aus keine Bindung mil¬
dern oder lösen kann , nicht kündigen kann : er bleibt auf das
Wohlwollen des Partners angewiesen. Wie das in Ein¬
klang zu bringen ist mit Art . 137 der R . V . , wo von der
Trennung von Staat und Kirche die Rede ist , das ist noch
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nicht ersichtlich . Auf jeden Fall müßte zum Ausdruck ge¬
bracht werden, daß dieser Vertragsabschluß einer etwaigen
späteren Gesetzgebung auf Grund des Artikels 137 der
R . B . nicht hindernd im Wege stehen darf . Denn , daß die
Kirche auf ihrem einmal gegebenen Schein bestehen wird,
dafür gibts doch genug Beweise.

Wir wollen nicht darüber debattieren , ob ein solcher
Vertrag überhaupt notwendig war . Die einen lesen aus
der Vertragsschließung überhaupt eine Schwäche des Staates ,
andere sehen darin nur die Beendigung eines . .vertrags¬
losen Zustandes"

, der eingetreten ist , „daß im Jahre 1919
der Vertragskontrahent auf preußischer Seite fortgehalten
war "

. Auf jeden Fall sind mit wenig Ausnahmen die Par¬
teien Preußens einig, dem Vertrag zuzustimmen. Wir
stellen mit einer gewissen Befriedigung fest, daß das Wort
„Schule" eigentlich nicht vorkommt. Und doch müssen wir
bei einzelnen Artikeln recht mißtrauisch sein .

Der Artikel I sichert der katholischen Kirche und ihren
Angehörigen den gesetzlichen Schutz der Bekenntnis - und
Kulturfreiheit zu . An sich ist das billig und recht . Aber wir
hätten doch gern hier eine Erklärung , die klipp und klar
besagt, daß dieser Artikel der Kirche nicht als Sprungbrett
dienen darf , von wo aus sie unter Berufung auf das
kanonische Recht in das Gebiet der Schule sich eindrängt .
Wir sind gewitzigt durch die Auslegungen des Artikels 146
der R . V . Und zeigen nicht die Auslassungen der Zentrums¬
presse zum römischen Rededuell wessen wir gewärtig sein
müssen ?

Der Artikel II des Vertrages beschäftigt sich augen¬
scheinlich nur mit der Regelung der Abgrenzung und Neu¬
einrichtung der Kirchengebiete, scheint also eine rein innen¬
kirchliche Angelegenheit zu sein .

3m Artikel IV werden die finanziellen Veränderungen
behandelt . Die bisherige Dotation von 1,4 Millionen wird
auf 2,8 Millionen erhöht, daneben laufen 20,1 Mill . für
Pfarrbesoldungen . Interessant ist schon der Streit , welche
von den beiden Konfessionen bei der Dotation heute schon
den Vorrang habe. Der amtliche preußische Pressedienst be¬
hauptet : die evangelische . Die evangelische Kirchenleitung
verwahrt sich amtlich dagegen. Auf jeden Fall registrieren
wir . daß die Erhöhung von Geldzuwendungen ausgerechnet
zu der Zeit erfolgt, in der alle Ausgaben für kulturelle und
soziale Zwecke überall gekürzt werden.

Der Artikel V behandelt das Eigentumsrecht und
sichert der Kirche alle staatlichen Gebäude oder Grundstücke,
die Zwecken der Kirche bestimmt sind. zu . Hier sollte man
genau ersehen können , welche Gebäude usw . gemeint sind .
Es gibt in gewissen Teilen Preußens - Deutschlands noch eine
Verbindung von Kirchen und Schulamt . Unser Lehrerstand
weih von dieser Verbindung zu erzählen . Darum Klarheit !

Für bedeutsam muß man schon den Artikel VI an-
sehen , nach dem Staat und Domkapitel bei Besetzung der
bischöflichen Stühle auf alte Rechte verzichtet haben, zugun¬
sten des Heiligen Stuhles , dem die Aufstellung von drei
Kandidaten überlassen wird . Dem Staat bleibt ein schein¬
bares Einspruchsrecht nach der Wahl . Der Artikel VI hat
auch schulischen Einfluß . Das ist im Zusammenhang mit
Art . IX ersichtlich. Hier ist von der Vorbildung der Geist¬
lichen die Rede . Bislang konnte man annehmen , daß ein
Geistlicher , der in Deutschland die Schulen besuchte und
studierte den Blick für deutsche Eigenart und für die Er¬
fordernisse des Tages , wie sie sich in einem konfessionell ge¬
mischten Land wie Deutschland eben ergeben, sich bewahrt
hat . Run aber dürfen auch Bischöfe und Geistliche ihre
Vorbildung ausschließlich an der päpstlichen Hochschule in
Rom oder einer andern außerdeutschen Hochschule zurück¬

gelegt haben , ja man hat vereinbart , daß bei kirchlichem
und staatlichem Einverständnis auch von den sonstigen ge¬
forderten Bedingungen (deutsche Reichsangehörigkeit , Reife¬
zeugnis, mindestens dreijähriges philosophisch - theol. Studium)
abgewichen werden kann . Nehmen wir für die Zukunft
Minister wie I ) r. Marx , der während seiner Reichskanzler¬
schaft einmal davon sprach , daß das Episkopal befiehlt und
der Katholik zu gehorchen habe , so eröffnen sich die schön¬
sten Perspektiven . Auch für die Schule, denn immer noch
sind Schule und Kirche in gewissen Dingen miteinander
verbunden und die Einflüsse von Bischof und Geistlichkeit
als Religionslehrer und Mitglied der Schulvorstände sind
nicht wegzustreiten.

Nehmen wir gleich den Artikel X dazu, so sehen wir
die Gefahr noch deutlicher. Hier tritt zutage, daß nicht
ordnungsgemäß vorgebildete Geistliche , Ordensgeistliche, auf
auherdeutschen Anstalten Vorgebildete , in kirchliche Ämter
eingesetzt werden können . Diese Frage bildete schon zu
Bismarcks Zeiten einen Streitpunkt und war Gegenstand
lebhaftester Verhandlungen . Es kann die Möglichkeit nicht
geleugnet werden , daß von solch lanö - und volksfremöen
Geistlichen der konfessionelle Friede eher gefährdet ist . da
sie die Psyche des Deutschen eben doch nicht so kenne, als
der in Deutschland herangewachsene und herangebildete
Konfrater .

Den schwersten Angriffspunkt bietet der Vertrag in
Art . XII . Hier gibt der Staat Hoheitsrechte preis . Es
war in Bonn und Breslau bislang schon Brauch , die
Theologieprofessoren nur im Einvernehmen mit dem Bischof
anzustellen, jetzt wird diese Gepflogenheit auf ewig ver¬
ankert als vertragliches Recht . Der Staat muß
der Kirche zu willen fein . Man muß hier schon der „Köl¬
nischen Zeitung " beistimmen:

„Der Angelpunkt des ganzen Vertrages ist die Frage
der Vorbildung der katholischen Geistlichen . . . Schwerste
Bedenken müssen erhoben werden , daß der Bischof auch
die Abberufung eines Dozenten erzwingen kann , und zwar
ohne Begründung , einfach durch Anzeige. Es darf dabei
nicht außer acht gelassen werden , daß es sich um Staats¬
diener handelt . Wenn auch die dem Staatsdienstverhältnis
entspringenden Rechte nicht berührt werden sollen , also der
Staat den vom Bischof beanstandeten Hochschullehrer ohne
weiteres in eine andere Fakultät versehen kann , so bedeutet
doch dies Zugeständnis einen schweren Eingriff in die aka¬
demische Lehrfreiheit . Hier gibt der Staat bedeutsame Ho¬
heitsrechte preis , und da das noch dazu für ewige Zeiten
geschehen soll , ist es kaum möglich , sich damit abzufinden.

"

In wieweit die zustimmenden Parteien die hier ent¬
stehenden Bedenken entkräften zu können glauben, inwie¬
weit sie die Verantwortung für entstehende Streitigkeiten
zu tragen gewillt sind, ist noch nicht zu übersehen.

So weit unsre Bemerkungen zum Vertrag selbst. Me
Schule als solche wurde mit keinem Mort berührt . And
doch spielen einige Artikel in das Gebiet herein . Wir glaub¬
ten . unsre Bedenken nicht unterdrücken zu dürfen . Ob sie
behoben werden durch die Verhandlungen im preußischen
Staatsrat und Landtag ? So ganz leicht wird die Ratifi¬
kation nicht sein . Es machen sich da und dort Stimmen
des Widerspruchs und Einspruchs geltend. Die evangelischen
Kirchengemeinschaften sind mit Forderungen aufgetreten)
zwar die „Germania " gelobt, daß später auch der Prote¬
stantismus seinen Fischzug werde tun können . Wie lange
die deutsche Volkspartei in Opposition stehen wird, ist nicht
zu sagen . Wie dem allen auch sei . fest steht , daß der
Staat Hoheitsrechte aufgegeben , die Kirche
gewonnen hat ) daß die Gefahren für das
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deutsche Geistesleben und die Schule zu¬
mindest nicht abgewendet , wenn nicht ver¬
stärkt worden sind . Drum heißt es immer noch : Auf
der Hut sein!

Die Einführung der kollegialen
Schulleitung in Bremen .

Wie bereits in der Schulzeitung m i t g e t e i l t
wurde , hat die Bürgerschaft B r e m e n s am 29 . 3 . 1929 das
„ Gesetz über die Einführung der kollegialen Schulleitung im
Freistaat Bremen" beschlossen. Dabei ist bemerkenswert ,
daß Versuche mit der „kollegialen Schulleitung " schon seit
10 Jahren durchgeführt werden . Das erste zeitlich be¬
grenzte Gesetz dieser Art bestand von 1919 bis 1923 . Als
die Frage des Ablaufs der Frist damals zur Beratung stand,
konnte oder wollte man sich nicht für eine endgültige Regelung
entscheiden. So wurde das Gesetz wieder befristet bis 1929 .
Die jetzige Gesetzgebung bedeutet demnach nichts Neues ,
sondern den Abschluß der Versuche und zugleich die A n -
erkennung der Bewährung der seitherigen kolegia -
len Schulleitung in Bremen . Das gegenüber ablehnender
Haltung maßgebender Kreise und Parteien in unserem
eigenen Lande festzustellen, scheint uns immerhin von be¬
sonderer Bedeutung zu sein.

Die Bremer Schulverwaltung geht in der Begrün¬
dung des neuen Gesetzes davon aus , daß auf Grund der
seitherigen Erfahrungen in folgenden 4 Punkten Einigkeit
bestehe :

1 . Der Schulleiter soll n i ch t der dienstliche Vorge¬
setzte der Lehrer sein. Die Schulen sollen nach dem
Grundsatz der kollegialen Schulverwaltung verwalket
werden .

2 . Der Schulleiter soll eine Persönlichkeit sein, die neben
der erforderlichen Gewandheit und Erfahrung für die
Erledigung der äußeren Verwaltungsarbeit vor allem
die pädagogischen und menschlichen Eigenschaften besitzt ,
die ihm eine führende Stellung im Lehrerkörper , in der
Elternschaft und der Schülerschaft verschaffen .

3 . Eine Wiederkehr des Verfahrens, wonach der Schul¬
leiter ohne jede Mitwirkung des Lehrkörpers gewählt
wurde , wird allseitig abgelehnt . Der Lehrkörper
hat mitzuwirken .

4 . Der Staat hat in Vertretung der Volksgemeinschaft
und als Wahrer der Belange der Allgemeinheit bei der
Berufung des Schulleiters ein entscheidendes Wort
mitzusprechen .
Auffallend in der Bremer Neuordnung ist, daß in der

Bestellung des Schulleiters an Volks - und Höheren
Schulen verschiedene Wege gegangen werden . 3n der
Begründung wird ausgedrückt, daß außer den Hansestädten
in keinem deutschen Lande der Schulleiter an Höheren
Schulen durch den Lehrkörper gewählt werde und daß an
der lebenslänglichen , durch Gehalt und Amtsbezeichnung ge¬
hobenen Stellung der Schulleiter der Höheren Schule fest -
gehalten werde . Die Mehrzahl der bisherigen Schulleiter
an den Höheren Schulen hätte eine Zulage gefordert und
wäre sogar gewillt gewesen , beim Wegnehmen der Zulage
das Amt niederzulegen . Daraus hätte die Schulverwaltung
Bremens den Schluß gezogen , daß bei der Höheren Schule
keine Wahl des Schulleiters durch das Kollegium statt-
finden könne , der Leiter durch Titel und Funktionszulage
herausgehoben werden müsse und auf Lebenszeit anzu¬
stellen sei.

Für die Volksschule wird die Wahl des Schul¬
leiters beibehalten . Nur wird in das Wahlversahren neben
dem Lehrerkollegium auch die staatliche Seite , der Schul¬
ausschuß, eingeschaltet .

Das Gesetz , das am 1 . April 1929 in Kraft getreten
ist, enthält u . a. folgende Bestimmungen :

A. Kollegiale Schulverwaltung .
§ 1 . Die städtischen höheren Schulen und Volksschulen in

Bremen , sowie die Volksschulen des Landgebiets werden nach
dem Grundsatz der kollegiaien Schulverwaltung verwaltet .

Z 2 . Soweit nicht durch Gesetz oder Dienstanweisung etwas
anderes bestimmt ist , hat der Lehrkörper der einzelnen Anstaltüber die Richtlinien der Verwaltung seiner Schule zu entscheiden.
Insbesondere liegt dem Lehrkörper ob, durch gemeinsame Be¬
ratung und Beschlußfassung eine gedeihliche Schularbeit zu sichernund zu pflegen, sowie die Fortschritte der Erziehungswissenschaftund des Unterrichtsverfahrens zu verfolgen und für die Schule
nutzbar zu machen. Soweit es die Sicherung der gedeihlichen
Schularbeit erfordert , hat der Lehrkörper auch Maßnahmen zutreffen , daß Einsicht in den Unterrichtsbetrieb der einzelnen Lehr¬
kräfte genommen wird : über die Wahrnehmungen ist dem Lehr¬
körper zu berichten. Jede unnötige Beschränkung der Freiheitdes einzelnen Lehrers durch Beschlüsse des Lehrkörpers , nament¬
lich in methodischer Beziehung , ist zu vermeiden.

8 3. Der Schulleiter führt die Verwaltungsgeschäfte der
Schule gemäß den gesetzlichen Bestimmungen , den behördlichen
Verordnungen und den Beschlüssen des Lehrkörpers . Er vertritt
die Schule nach außen und ist für die Durchführung der Schul¬
ordnung verantwortlich . Er beruft und leitet als Vorsitzer die
Sitzungen des Lehrkörpers . An die Beschlüsse des Lehrkörpers ister gebunden, unbeschadet der gesetzlichen Bestimmungen und be¬
hördlichen Verfügungen .

Der Schulleiter hat für die Ausführung der Beschlüsse des
Lehrkörpers Sorge zu tragen und darüber erforderlichenfalls dem
Lehrkörper zu berichten. Befürchtet der Schulleiter von einem
Beschlüsse des Lehrkörpers einen Nachteil für seine Anstalt oder
ist er der Ansicht , daß ein solcher Beschluß in Widerspruch zuGesehen oder Verordnungen stehe , so hat er den Vollzug bis zurEntscheidung der zuständigen Inspektion auszusehen , muh dieseaber unverzüglich unter Einreichung der über die Verhandlung
aufgenommenen Niederschrift anrufen .

Der Schulleiter hat die Aufgabe , der gesamten Unterrichts -
und Erziehungsarbeit des Lehrkörpers den notwendigen Zusam¬menhang zu sichern . Demgemäß hat er zur Erfüllung der ihm
obliegenden Ausgaben die Pflicht , in den Unterrichtsbetrieb Ein¬
sicht zu nehmen . Er ist außerdem zuzuziehen, wenn auf Beschlußdes Lehrkörpers Einsicht in den Unterrichtsbetrieb genommenwird . Der Schulleiter hat ferner dafür zu sorgen, daß in kol¬
legialer Zusammenarbeit mit den Lehrkräften der Schule die Mit¬
glieder des Lehrkörpers , soweit erforderlich, in ihrer pädagogischen
Entwickelung heraten und gefördert werden.

A 4 . Die näheren Bestimmungen über die Rechte und Pflich¬ten des Lehrkörpers , des Schulleiters und der Lehrkräfte werden
durch die Dienstanweisung gegeben.

6 . Schulleiterwahl .
i . Bestimmungen für die Volksschulen und die

höheren Schulen .
8 5. An den städtischen Volksschulen in Bremen , sowie an

den drei - und mehrklassigen Volksschulen des Landgebiets wer¬
den die Schulleiter durch den Lehrkörper der einzelnen Anstalt
gewählt . Die Wahl bedarf der Bestätigung der Senatskommission
für das Unterrichtswesen.

An den städtischen höheren Schulen in Bremen werden die
Schulleiter unter Mitwirkung des Lehrkörpers der einzelnen An¬
stalt durch die Schuldeputation gewählt und vom Senat ernannt .

8 6 . Alle wahlberechtigten Mitglieder des Lehrkörpers sind
zur Teilnahme an den in diesem Gesetz für den Lehrkörper vor¬
gesehenen Beratungen und Wahlen dienstlich verpflichtet.

Die weiteren Bestimmungen handeln von der Durch¬
führung des Mahlverfahrens im einzelnen :

Die Senatskommission hat die Stelle des Schulleiters öffent¬
lich auszuschreiben, innerhalb der Ausschreibungsfrist können auch
von Lehrkräften der in Frage kommenden Anstalt Vorschläge
bei der Senatskommission eingereicht werden . Die eingegangenen
Werbungen sind der Schuldeputation und dem Lehrkörper der
Schule zur Beratung mitzuteilen . Die Bewerbungen sind in einer
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Versammlung des Lehrkörpers zu beraten . Nach der Beratung
der Bewerbungen wählt der Lehrkörper einen Vertrauensaus¬
schuß . Der Vertrauensausschuß hat , nachdem auch die Schulde¬
putation die Bewerbungen durchgesprochen hat , mit zwei Ver¬
tretern der Senatskommission eine unverbindliche Aussprache über
die Wahl und die dabei in Betracht kommenden Bewerber . Am
Schlüsse der Aussprache bezeichnet jedes Mitglied des Vertrauens¬
ausschusses und jeder Vertreter der Senatskommission mit ver¬
deckten Stimmzetteln zwei wählbare Lehrkräfte . Die so bezeich-
neten Lehrkräfte bilden den „Wahlaufsah "

. Gewählt wird in
einer Versammlung des Lehrkörpers . Der Schulleiter ist aus den
auf den „Wahlaufsah " gesetzten Lehrkräften zu wählen . Die
Wahl ist schriftlich , unmittelbar und geheim. Es entscheidet die
absolute Mehrheit . Wenn die Senatskommission Bedenken hat ,
die Wahl zu bestätigen, hat sie zunächst mit dem Verlrauensaus -
schuß des Lehrkörpers zu verhandeln .

Einen tieferen Einblick in den Geist des Gesetzes geben
die Verhandlungen der Bürgerschaft Bremens an¬
läßlich der Beratung der Borlage . Der Sprecher der Unter -
richtsverwaltung , Senator I ) r. S p i t t a , führte nach dem
Bericht in der Bremer Lehrerzeitung etwa aus :

Kernpunkt der Neuordnung bleibt bei der Höheren Schule
wie bei der Volksschule die kollegiale Schulleitung . Die gesamte
Verantwortung für die Schule trägt das Kollegium. Es genügt
nicht , daß der einzelne die eigenen Stunden nach seinen Kräften
erteilt , sondern kollegiale Schulverwaltung bedeutet, daß der
einzelne auf das Ganze sieht , wobei der Schulleiter den Zu¬
sammenhang zu sichern hat . Der verantwortungsvollen Zu¬
sammenarbeit des Lehrkörpers hat sich der einzelne dienend
unterzuordnen . Der Erfolg hängt weniger von der Fassung des
Gesetzes ab , als vielmehr von der Lehrerschaft selbst. Der Geist
der kollegialen Schulverwaltung hat sich im großen und ganzen
durchgeseht. Die Unterrichtsverwaltung erkennt mit Dank und
Freude an, daß sich dieser Geist in der Schule auswirkt . Die
Stellung des Schulleiters ist innerhalb der kollegialen Schulver¬
waltung nicht bedeutungslos . Er hat nicht nur das Schreib¬
werk zu erledigen, sondern er soll als „Erster unter Gleichen"
eine führende Persönlichkeit sein . Er hat bei der Lösung der
gemeinsamen Aufgaben und beim Schaffen am gemeinsamen
Werk mit den übrigen Mitgliedern des Kollegiums zusammen¬
zuarbeiten.

Die bedeutungsvollen Aufgaben und Pflichten des Schul¬
leiters verlangen , daß seine Berufung nicht allein vom Kollegium
erfolgt, sondern daß dabei die Mitwirkung des Staates ge¬
sichert ist , um die Belange des Staates und der Eltern zu
vertreten . Wenn das Gesetz auch keine vollkommene Lösung
darstellt, so sind wir doch der Meinung , daß Schule, Lehrerschaft
und Unterrichtsverwaltung damit arbeiten können. Es gibt der
Lehrerschaft Freiheit für ein fruchtbares Zusammenarbeiten und
gibt Sicherheit , daß die Belange der Allgemeinheit gewahrt
werden.

Zn plumper Meise ging der Vertreter der Deutsch¬
nationalen Volkspartei gegen den Regierungs- Entwurf vor.
Für ihn bedeutet die Einführung der kollegialen Schulver¬
waltung die Vernichtung der Erziehung zur Autorität:

Die Kinder werden in das politische Chaos , die Schule wird
in die Parteipolitik gezogen . Das Eigenleben der Schule wird
künstlich und systematisch untergraben und zerstört. Das System
ist : Ordnung , Sitte , Disziplin aus dem deutschen Staate verschwin¬
den zu lassen . Politische und soziale Gegensätze sind stark in die
Schule getragen worden . Der Geschichtsunterricht wird parteipoli¬
tisch erteilt . Geschichtliche Persönlichkeiten werden unterschlagen.
Religiöse Stoffe werden in einer Weise behandelt , daß die Re¬
ligion lächerlich gemacht wird. Vorträge sexualer Art werden in
der Schule gehalten . Der Gedanke des Klassenkampfes wird in
die Schule getragen . Die Erfahrungen seit 1918 gäben das Recht
zu dieser scharfen Kritik . Die Schule sei dieser zerstörenden Wir¬
kung ausgeseht , weil es eine vollgültige Leitung, die den schäd¬
lichen Einwirkungen entgegentreten konnte, nicht gab . Zn Ham¬
burg treten die Mißstände noch stärker hervor : Keine Disziplin:der Schulleiter sei abhängig : in den Versuchsschulen machten dieKinder, was sie wollen. Die Entwicklung habe sich aufs gesamte
Schulwesen ausgedehnt , auch auf die Hochschulen . Die akademi¬
schen Grade hätten an Wert verloren . Wissenschaft und Schule,eine der Säulen unseres Volkstums sei geborsten und ein Unter¬
schied zwischen der Regelung der Höheren Schule und der Volks¬
schule sei nicht berechtigt. Die Volksschule müsse so behandeltwerden, wie die Höhere Schule.

Auch der Vertreter der Hausbesitzer lehnte das
Gesetz der kollegialen Schulleitung ab :

Er wies noch darauf hin , daß anscheinenddie Behörde die Hoff¬
nung habe, daß die Lehrerschaft an der Volksschule dem Geiste
der kollegialen Schulverwaltung entsprechend arbeite . Für die
Höhere Schule bestände anscheinend diese Hoffnung nicht . Hier
glaube die Behörde , daß eine starke Hand nötig sei. Eigentlich
könnten die Volksschullehrer auf diese Beurteilung stolz sein .

Der Sprecher der Sozialdemokratie , Herr
L ü d e k i n g , der Führer des Bremer Lehrervereins , kehrte
sich scharf gegen die Ausführungen des Redners der Deutsch¬
nationalen Volkspartei.

Er hielt dem jetzigen System das frühere gegenüber und wies
vor allem zurück , daß die Schule einer Partei oder einer Welt¬
anschauung dienstbar gemacht werden wolle . Die Bremer Lehrer¬
schaft habe bis zuletzt für die Schulleiterwahl bei der Höheren
Schule gekämpft. Die Philologen seien nicht frühzeitig genug an
die Seite der Volksschullehrer getreten .

Der Vertreter der Schulverwaltung, I) r. S p i t t a ,
lehnt jede Gemeinschaft mit dem Sprecher der Deutsch¬
nationalen ab .

Die Unterrichtsverwaltung sei der Meinung , daß Politik
nicht in die Schule gehöre. Es sei die Darstellung zu bedauern,
als seien die Bremischen Schulen der Tummelplatz klassenkämpfe¬
rischer Bestrebungen . Die Möglichkeit der Abberufung des Schul¬
leiters sei von der Lehrerschaft dringend gewünscht worden. Ein
Mißbrauch zu politischen Zwecken sei ausgeschlossen . Die Bremer
Schulverwaltung habe das Vertrauen , daß das neue Gesetz , das
allerdings von den Lehrern große Pflichten fordere , der Bremer
Schule zum Segen gereichen werde.

Der Sprecher der Deutschen Volkspartei be¬
wegte sich mehr in der Richtung autoritärer Schulleitung .

Es ist gut , wenn der „Leiter" der Vertrauensmann des
Kollegiums ist. Aber er muh auch der Vertrauensmann des
Staates und der Eltern sein . Die Kinder müssen ebenfalls Ver¬
trauen zu ihm haben können, damit er bei Konflikten zwischen
Lehrern und Kindern eingreifen kann . Die Abhängigkeit des
Leiters vom Kollegium ist daher gefährlich. Trotz der Bedenken
stimmt die Volkspartei dem Gesetz zu.

Der Sprecher der Demokratischen Partei be¬
kannte sich voll und vorbehaltlos zu dem Gedanken der kol¬
legialen Schulleitung :

Die kollegiale Schulverwaltung sei kein Ergebnis der Re¬
volution . Angestrebt müsse werden ein einheitlicher G e i st
innerhalb des Kollegiums, der alle Gegensätzlichkeiten ausschließe
und Achtung vor jedem auch vor dem Leiter fordere . Es wäre
besser gewesen , daß die Mahlzeit verlängert worden wäre . Da
aber anzunehmen sei, daß häufig Wiederwahl stattfände , die eine
neue Amtszeit von 6 Zähren bringe , sei die Sache gemildert. Die
unterschiedliche Gestaltung der Schulleiterwahl zwischen Volks¬
schule und Höherer Schule sei zu bedauern .

Das Gesetz wurde in der Bürgerschaft von Bremen mit
den Stimmen der Sozialdemokraten, der Demokraten und
der Deutschen Volkspartei angenommen . Durch diese Be¬
schlußfassung ist der Kreis der Länder , die die kollegiale
Schulverwaltung durchgeführt haben , erweitert worden : zu
Sachsen , Thüringen , Hamburg u . a . ist nun auch Bremen ge¬
treten .

Und wo stehen wir in Baden ? Unsere Schulleiter¬
verordnung hat gegenüber früheren Bestimmungen wohl
nach der Seite einen gewissen Fortschritt gebracht, als die
Rechte der Hauskonferenzen etwas erweitert worden
sind . Wie steht es aber mit der andern Seite der kollegialen
Schulleitung , mit der Stellung und Bestellung des Schul¬
leiters? Den Grundsatz der Bremer Schulverwaltung, daß
der Schulleiter nichtohneMitwirkungdesLehr -
körpers zu bestellen ist, hat auch der Sprecher der
Deutschnationalen , der doch die kollegiale Schulleitung mit
Stumpf und Stiel auszurotten versuchte, nicht bestritten.
„Eine Wiederkehr des früheren Verfahrens, wonach der
Schulleiter ohne jede Mitwirkung des Lehrkörpers gewählt



wurde, wird allseitig abgelehnk .
" Dieser Feststellung des

Regierungsvertreters widersprach Kein Abgeordneter der
Bremer Bürgerschaft . Badens Lehrern dagegen hat man
bisher trotz Drängens des Badischen Lehrervereins bei der
Schulleiterwahl nicht einmal ein B o r s ch l a g s r e ch t ge¬
geben , und wo es von einzelnen Städten vorübergehend
zugebilligk worden war , hat es die Staatsverwaltung eiligst
untersagt.

Es ist zweifellos, daß die Volksschule in den Ländern
mit kollegialer Schulleitung von einem fortschrittlicheren
und vorwärtsdrängenderen Geiste geführt als nach dem
früheren System . Daß das badische Land in Bezug auf
seine Volksschule nicht mehr als Musterland betrachtet
werden könne, wurde z . B . erst kürzlich in Heidelberg vom
Obmann des Bürgerausschusses ausgesprochen. Muß das
Vorgehen Bremens nicht auch Baden ein
Fingerzeig sein , in der Frage der kol¬
legialen Schulleitung aktiver vorzugehen ?

Beurlaubung von Beamten aus dem
Staatsdienst .

Allgemeine Vorschriften über die Zuständigkeit der
einzelnen Dienststellen zur Beurlaubung von Beamten sindin § 50 der Vollzugsverordnung zum Beamtengesetz enthal¬ten . Ferner regelt 8 56 a . a . O . die Richtlinien , in welchen
Fällen und in welchem Amfange das Diensteinkominen eines
Beamten bei seiner Beurlaubung einzubehalten ist. Wie - es
aber gehalten werden muß, wenn ein Beamter zur Beschäf¬
tigung außerhalb des badischen Staatsdienstes beurlaubt
werden will, insbesondere ob, wenn und in welchem Am¬
fange einem Beamten in solchen Fällen Arlaub gewährt und
wann ein solcher verlängert werden kann , wie hinsichtlich
der Anrechnung der Arlaubszeit auf das Besoldungsdiensi -
alter und das allgemeine Dienstalter verfahren werden soll ,darüber enthält das Beamtenrecht keine näheren Bestim¬
mungen . 5m Interesse einer einheitlichen Regelung bei Be¬
urlaubungen von Beamten bei der gesamten Staatsver¬
waltung hat nun das Badische Staatsministerium unterm
3 . 2 . 1927 Rr . 880 und am 27 . 4 . 1929 Rr . 4268 Richtlinien
erlassen, die für die Beurlaubung planmäßiger und außer¬
planmäßiger Beamten in den durch das Beamtengesetz nicht
geregelten Fällen maßgebend sind.

Diese Richtlinien zerfallen in 3 Abschnitte und zwar in :
I . Die Beurlaubung von Staatsbeamten in den Reichs¬

und Länderdienst oder in den Dienst einer Körperschaftdes öffentlichen Rechts .
II . Die Beurlaubung zu Studienzwecken, zu Reisen , zumEintritt in privatrechtliche Verwaltungen , in industrielle

Anternehmungen, Beamtenorganisationen usw .
III . Gemeinsame Vorschriften für die Beurlaubung in den

unter I und 11 genannten Fällen .
Mährend in Abschnitt I die planmäßigen und außer¬

planmäßigen Beamten bei der Arlaubserteilung gleichgestellt
sind , wird den außerplanmäßigen Beamten für Zwecke des
Abschnitts II in der Regel kein Arlaub gewährt . Rur in
Ausnahmefällen können außerplanmäßige Beamte zu Stu¬
dienzwecken usw . auf die Dauer von höchstens einem FahrArlaub erhalten , wenn in erheblichem Amfange besondere
dienstliche Interessen berührt werden oder wenn die Beur¬
laubung die Berufsarbeit zu fördern geeignet ist.

Im einzelnen bestimmen die vom Staatsministerium er¬
lassenen Richtlinien folgendes:

I . Beurlaubung in den Reichs - und Län¬
derdienst oder in den Dien st einer Körper -
s chaft des öffentlichen Rechts .

a ) Planmäßige Beamte :
1 . Arlaub wird in der Regel nur für die Dauer eines

Jahres gewährt .
2 . Ist der Arlaub zum Übertritt in den Reichs - oder

Länderdienst oder zu einer vorübergehenden Beschäftigung
daselbst gewährt worden, so kann er — aber nur für diese
Fälle — jedesmal um ein weiteres Jahr verlängert werden.

3 . Bei Beurlaubungen in den Dienst einer Körper¬
schaft des öffentlichen Rechts kann der Arlaub ausnahms¬
weise und nur dann verlängert werden, wenn der Arlaub
zur Erfüllung besonderer, im Interesse des Staates gelegener
Dienstaufgaben erteilt wird.

4. Die Anrechnung der Zeit der Beurlaubung auf das
Besoldungsdienstalker richtet sich nach den Bestimmungender Rr . 45 R . B . V . Abgesehen von der dort angegebenen
Voraussetzung ist sie auch davon abhängig zu machen, daßdas dienstliche und außerdienstliche Verhalten des Beamten
während der Beurlaubung keinen Anlaß zu Beanstandungen
gegeben hat . Beurlaubungen in den Dienst des Reiches oder
eines anderen Landes sollen in der Regel als im dienstlichen
Interesse gelegen anerkannt werden . Das allgemeine Dienst¬alter wird von der Beurlaubung nicht berührt .

t >) Außerplanmäßige Beamte :
Für die Beurlaubung der außerplanmäßigen Beamten

gilt das unter Ziffer 1 bis 4 Gesagte entsprechend.
II . Beurlaubung zu Studienzwecken , zuReisen , zum Eintritt in p r i v a t r e ch t l i ch e

Verwaltungen , in industrielle Anterneh -
m ungen , Beamtenorganisationen usw .

a ) Planmäßige Beamte :
1 . Arlaub kann im allgemeinen nur für die Dauer eines

Jahres gewährt werden.
2 . Statt einer Beurlaubung zur Betätigung bei einer

. Beamtengroßorganisation (Badischer Beamtenbund , Lehrer¬bund , Reichsbund höherer Beamten und Allgemeiner Deut¬
scher Beamtenbund ) kann auch die Entlastung bis zur Hälfteder in Frage stehenden täglichen Dienstzeit gewährt werden.In diesem Falle hat die Beamtenorganisation , die es angeht,der Staatskasse den ihr für die ausfallende Dienstzeit er¬
wachsenden Stellvertretungsaufwand zu ersetzen .

3 . Eine Verlängerung des Urlaubs findet in der Regel
nicht statt. Der Beamte muß, wenn er nach einem Fahr
nicht wieder zurücktritt , aus dem Dienst ausscheiden.

4 . Eine Verlängerung kann ausnahmsweise zugestandenwerden, wenn der Arlaub zu Studienzwecken, die im In¬
teresse des Staates liegen, oder zur Erfüllung besonderer
im Interesse des Staates gelegener Dienstaufgaben erteilt
wird.

5 . In geeigneten Fällen ist die Beurlaubung (Ziffer II 1 )
von der Beibringung nachstehender Erklärung abhängig zu
machen :

„Der . wird unter folgenden Be¬
dingungen zur Dienstleistung bei . beurlaubt :

R . R . befindet sich bei Beginn der Beurlaubung im
Vollbesitz seiner körperlichen und geistigen Kräfte . Wenn
seine Dienstfähigkeit während des Arlaubs oder in späterer
Zeit vorübergehend oder dauernd beeinträchtigt wird oder
der Beamte stirbt, so wird die . Verwaltung
für ihre durch die Dienstunfähigkeit oder den Tod des Be¬
amten verursachten Aufwendungen an Stellvertretungs -
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kosten , Ruhegehalts - und Hinterbliebenenbezügen usw . von
. schadlos gehalten werden , sofern die Dienst¬
unfähigkeit oder der Tod des Beamten während der Beur¬
laubung eingetreten oder verursacht worden ist .

"

Die Erhebung einer derartigen Erklärung empfiehlt sich
insbesonders dann , wenn es sich um die Beurlaubung von
Beamten ins Ausland oder in einen Beruf handelt , der als
besonders gefährlich gilt. Sie ist von der Stelle auszustellen,
die den Beamten beschäftigen will.

6. Das Urlaubsjahr (Ziffer II 1 ) wie auch eine etwaige
Verlängerung (Ziffer II 4 ) kann ausnahmsweise auf das Be -

soldungsdienstalter angerechnet werden, wenn die Voraus¬
setzungen der Ar . 45 R . B . V . erfüllt sind und das dienst¬
liche wie auch das außerdienstliche Verhalten des Beamten
keinen Anlaß zu Beanstandungen gegeben hat . Das all¬
gemeine Dienstalter wird von der Beurlaubung nicht berührt .

1) ) Außerplanmäßige Beamte :
7 . Außerplanmäßigen Beamten wird in der Regel kein

Urlaub gewährt .
8 . Urlaub , aber nur für die Dauer eines Jahres , kann

ausnahmsweise gewährt werden, wenn in erheblichem Um¬
fange besondere dienstliche Interessen berührt werden oder
die Ausbildungsvorschriften die Möglichkeit einer Beur¬
laubung zulassen oder wenn die Beurlaubung zu Studien¬
zwecken erfolgt, die die Berufsarbeit zu fördern geignet sind .

9 . Wegen der Anrechnung des etwa gewährten Urlaubs
(Ziffer II 8) auf das Vergütungsdienstalter und auf das
allgemeine Dienstalter gilt das in Abschnitt I Ziffer 4 und in
Abschnitt II Ziffer 6 Gesagte entsprechend.

10. Uber ein Fahr hinaus kann der Urlaub nicht er¬
streckt werden.

11 . In geeignet erscheinenden Fällen kann auch bei
einer Beurlaubung nach Ziffer II 8 die Beibringung einer
Erklärung gefordert werden , wie sie in Ziffer II 5 für plan¬
mäßige Beamte verlangt ist.

III . Gemeinsame Bestimmungen .

1 . Eine Beurlaubung kann , wenn die Voraussetzung
nach Vorstehendem dazu gegeben ist, in der Regel nur erfol¬
gen , wenn der Beamte für die Dauer seiner Beurlaubung
auf seine Bezüge verzichtet.

2 . Die Stelle , die der Beamte bis zu seiner Beurlau¬
bung innegehabt hat , kann bis zu einem Jahr offen gehalten
werden. Darüber hinaus ist eine Offenhaltung der Stelle
nicht zulässig .

3 . Die Amzugskosten, die dem beurlaubten Beamten
durch seine Reise zum neuen Beschäftigungsort und bei
seiner Rückkehr entstehen, werden ihm aus der Staatskasse
nicht erseht.

4 . Der Beamte rückt bei seiner Rückkehr aus dem Ur¬
laub in die nächste frei werdende Stelle der Besoldungs¬
gruppe ein, der er bei seiner Beurlaubung angehörl hatte .

Die Zahlung seiner Bezüge lebt erst dann wieder auf,
wenn er den Dienst beim Staat ausgenommen hat .

Gegebenenfalls kann er auch in einer Stelle verwendet
werden , die einer geringeren Besoldungsgruppe angehört .
In diesem Falle bleibt ihm das Diensteinkommen der frühe¬
ren Stelle .

5 . Eine planmäßige Anstellung oder Beförderung eines
Beamten während seiner Beurlaubung findet in der Regel
nicht statt.

6 . Die Beamten sind vor dem Arlaubsantritt auf die
vorstehenden Bestimmungen (Ziffer II I 1—5 ) besonders auf¬
merksam zu machen .

7. Für die Beurlaubung von Lehrern an Auslands¬
schulen gilt die mit Entschließung des Staatsministeriums
vom 16 . Februar 1925 Rr . 987 genehmigte besondere Rege¬
lung . Wilh . Karle.

Der Deutsche Lehrerverein und das
Preußische Konkordat .

Der Deutsche Lehrerverein hat in seinen Entschließun-

gen in Düsseldorf und Dresden erklärt , daß er das in Aus¬
sicht genommene preußische Konkordat aufs schärfste be¬
kämpfen werde , wenn es Bestimmungen über die Schule
enthalten sollte . Der Deutsche Lehrerverein stellt fest, daß
in dem jetzt vorliegenden Vertrag zwar Bestimmungen über
die Schule nicht ausdrücklich enthalten sind, daß aber trotz¬
dem die Schule durch zahlreiche Bestimmungen unmittelbar
und mittelbar stark getroffen wird.

Der erste Artikel , in dem der Staat der Freiheit der
Ausübung der katholischen Religion den gesetzlichen Schuh
gewährleistet, bietet der katholischen Kirche rechtlich die
Möglichkeit , unter Berufung auf das kanonische Recht auch
die Schule, und zwar sowohl nach ihrem Geiste wie in
ihrer äußeren Einrichtung , und die Lehrerblidung zu be¬
einflußen.

Die in Artikel 5 der Kirche ausdrücklich gewährleiste¬
ten Eigentumsrechte bedeuten eine Erschwerung, Verzöge¬
rung und Verteuerung der Trennung der vereinigten Schul-
und Kirchenämter in Preußen . —

Artikel 9 und 10 machen es möglich , daß zukünftigen
Geistlichen , die ihre Ausbildung auf rein kirchlichen An¬
stalten oder auf außerdeutschen Hochschulen erhalten , eine
Einführung in das deutsche Kulturgut vorenthalten wird .
Es bedeutet für das deutsche Bildungswesen eine schwere
Gefahr , wenn so vorgebildete Geistliche als Religionslehrer
oder als geborene Mitglieder der Schulvorstände tätig sind
und in dieser doppelten Eigenschaft einen überaus starken
Einfluß geltend machen können.

Die Bestimmungen über die katholischen Fakultäten be¬
deuten den Anfang einer Klerikalisierung der Hochschule,
die auch auf alle übrigen Schulen verhängnisvoll wirken
muh.

Der D . L . -V . muß deshalb von seinem Standpunkte
aus auch den vorliegenden Vertrag ablehnen . Er hält es
für seine Pflicht , die Öffentlichkeit, die Staatsregierung und
insbesondere die politischen Parteien des preußischen Land¬
tages auf die der Schule und der deutschen Bildung drohen¬
de Gefahren und auf die schwere Verantwortung , die mit
der Zustimmung zu diesem Entwurf übernommen wird, nach-
drücklichst hinzuweisen.

Der Geschäftsführende Ausschuß des
Deutschen Lehrervereins .

— — — fe— — ■——

* Rundschau *
Bayern und die Reichsgelder für die Osthilfe . 5n der „Bert

Morgenzeitung" vom 19. 5 . 1929 ist zu lesen : „5m Staatshaus¬
haltsausschuß des bayerischen Landtags ist die Frage der Ver¬
wendung der Reichsgelder für die Osthilfe eingehend behandelt
worden , und es sind dabei merkwürdige Dinge zur Sprache ge¬
kommen . Die bayerische Staatsregierung hat alles Interesse daran,
diese Dinge nicht über Gebühr bekannt werden zu lassen : um so
unerläßlicher ist, daß von anderer Seite darauf hingewiesen wird ,
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daß hier Reichsgelder auf durchaus unzweckmäßige Art und
Weise verwandt worden sind . Es hat sich nämlich herausgestelit,daß die Reichsgelder der Oskhilfe an der bayerischen Grenze für
Kirchen und kirchliche Organisationen in weitgehendem Maße
hergegeben worden sind . Der Osthilfefonds ist im bayerischen
Finanzministerium lediglich als Unterstühungskasse religiöser Ge¬
meinschaften aufgefaßt worden, und seine Mittel sind fast durch¬
weg für Kirchenbauten und klerikale Seminarien verwandt . Ins¬
besondere ist im bayerischen Landtag festgestellt worden, daß der
Neubau des katholischen Priesterseminars in Weiden zum großenTeil aus Mitteln der Osthilfe finanziert worden ist .

" Also, Bayernbekommt „Osthilfe" für Kirchenbauten und klerikale Seminarien !
Für eine Neuregelung der Lehrerbildung hat man kein Geld, den
Unterstühungsfond für die notleidenden Junglehrer kürzt manunter all erdenklichen Vorwänden . Aber man schafft eine „Unter¬
stühungskasse für religiöse Gemeinschaften" und heißt ihn Ost¬
hilfefond!

„Subaltermlät " — Volksschullehrer : Es ist allgemein be¬
kannt , daß die Tage Or. Beckers als preußischer Unterrichtsmini¬
ster gezählt sind . Man spricht von seinem Nachfolger , dem Ab¬
geordneten und Oberregierungsrat König , ehemals Volksschul¬
lehrer in Frankfurt . In Kreisen der Philologen , der Akademiker
läuft man Sturm gegen den „Volksschullehrer "

. Ein Kampf der
„Gebildeten" gegen den „Volksschullehrer "

. Das „Tagebuch" sagtin einem Kampfartikel , es habe den „V ersuch " gemacht ,diese Partei der Bildung gegen den geplanten
Schildbürger st reich ins Treffen zu führen . Auf
die Seite der „Gebildeten " stellt sich auch die „Frankfurter
Zeitung "

, die „diesen Herrn König" vornehm angreift : „ . . .Wir kennen den früheren Volksschullehrer König hier in Frank¬
furt recht gut" und „die Sache wird umso schlimmer , als ein
Mann von geistigem Format durch eine Subalternität erseht wer¬
den soll "

. Aus den Auslassungen der Herren Professoren und
sonstiger Gebildeten spricht ein geistiger Hochmut , dessen Aus¬
wüchse hier in Reinkultur zu sehen sind . Wir stimmen mit dem
Frankfurter L . -V . überein in der Beurteilung der ganzen Hetze,als „Nichtachtung der gesamten Volksschullehrerschaft" und „po¬
litische Brunnenvergiftung schlimmster Art ".

Ohne Religion (lies Konfession ) keine Sittlichkeit : So reden
doch immer in gesteigerter Weise die Vertreter der konfessionellen
Schule . Wie versucht man immer in jenen Kreisen sogar mit Wis¬
senschaft !. Verbränung nachzuweisen, daß die Konfessionsschule
die Sittlichkeit der Menschen steigere. Und nun müssen gerade im
Lande Bayern , wo die reine Konfessionsschule blüht, solche Zu¬
stände festgestellt werden, deren Schilderung wir dem Oberbayeri¬
schen Schulanzeiger (Nr . 18) entnehmen , der einen Bericht der
gut katholischen Donau -Zeitung wiedergibt .

„Die Auslassungen stützen sich allem Anschein nach auf amt¬
liches Material und sind somit hieb - und stichfest. Umrissen wird
der sittliche Zustand der Jugend eines niederbayerischen Bezirks¬amtes mit rund 42 000 Seelen . Obwohl die Kinder ausschließlich
unverfälschte Konfessionsschulen besuchen , weht aus dem Bericht
eine derartige Sumpfluft , daß man beinahe erschrickt . Man wird
selbst in der „Kloake" der Großstadt nicht leicht ähnliches finden.

In Kürze zusammengedrängt, stellt der Artikel der „Donau-
Zeitung " folgendes fest : Die schwierigsten sittlichen Delikte , wie
Notzucht, Verfehlungen an kleinsten Kindern , Homosexualität und
andere Formen der widernatürlichen Unzucht beschäftigen immer
wieder das Jugendgericht . Es gehöre nicht zu den Seltenheiten ,
daß Knaben und Mädchen von 10 bis 11 Jahren bereits regel¬
rechten Geschlechtsverkehr suchten . Diese Jugendlichen redeten
von den geschlechtlichen Vorgängen mit einer Schamlosigkeit, die
jeder Beschreibung spotte. Ein Professor an der Passauer Priester¬
hochschule führte aus , ihn habe die schamlose Sprache der Jugend
mehr entsetzt als die Strafakten von 200 Zuchthausgefangenen ,
die er habe durchsetzen müssen . Wenn man die Mädchen frage ,was denn der Pfarrer zu diesen Dingen sage , so bekomme man
die Antwort : „Ja , so etwas beichten wir nicht." Ein ISjähriges
Mädchen habe zugegeben, daß es nach der Beichte die Nacht
mit zwei Burschen intim verbracht und am nächsten Tage trotz¬
dem kommuniziert habe. In einem anderen Fall habe ein unsitt¬
liches Schulkind sämtliche Kinder eines Dorfes zu den größten
Gemeinheiten abgerichtet. Ein 14jähriger Junge habe zu seiner
Mutter nicht nur einmal , sondern öfter gesagt : „Mutter , heute
muh ich noch eine Frau haben.

" In einem anderen Fall habe ein
Volksschüler anderen Knaben in der Wohnung Mädchen zuge¬
führt und jeweils eine Taxe von fünf Pfennigen erhoben.

Die Krone wird diesem Bericht noch dadurch aufgesetzt , daß
es abschließend heißt , es seien durchaus nicht einzelne, besonders
schwere Fälle herausgegriffen worden , sondern man habe aus einer
erdrückenden Fülle von Vorkommnissen nur die leichteren zur

Sprache gebracht. Die noch bedenklicheren Vergehen mühten aus -
scheiden, weil sie sich in einer Tageszeitung auch nicht annähernd
wiedergeben liehen.

Wiederholt sei ausdrücklich nochmal : Dieser Sittenspiegel
bezieht sich auf einen niederbayrischen, ländlichen Bezirk , in dem
es nie etwas anderes gegeben hat als Konfessionsschulen. Hoffent¬
lich kommt das Dokument nicht den Vertretern der weltlichen
Schule zu Gesicht , denn sie würden sehr wahrscheinlich sagen : Nochmehr kann bei uns schlimmsten Falles wirklich auch nicht Vor¬
kommen.

Recht kleinlaut gibt die „D . -Z .
" angesichts der wirklich be¬

denklichen Fälle am Ende zu, daß das Elternhaus nicht immer
seine Aufgabe erfülle. Das mag dem Blatt , das sich sonst als
eine begeisterte Verteidigerin des uneingeschränkten Elternrechtes
gibt, nicht gerade leicht gefallen sein .

"

Guter Geist im akademischen Nachwuchs. Die pädagogischenAkademien in Preußen bestehen seit drei Jahren . Da sie eine
viersemestrige Ausbildung von ihren Besuchern verlangen , sokonnten auf Ostern zum erstenmal junge Lehrerakademiker in den
Schuldienst eintreten . Über die Stimmungen dieser akademischen
Junglehrer lesen wir in den „Mitteilungsblättern der Studenten¬
schaften der Pädagogischen Akademien in Preußen "

, Heft 4 (Ver¬
lag Moritz Diesterweg, Frankfurt a . M .) folgendes : „Wir , diewir nun hinausgehen , sind uns vollkommen klar darüber , daß man
große Erwartungen in uns seht . Anderseits ist uns , offen gestan¬den , manchmal sehr , sehr bange, wenn wir das , was wir uns ge¬mäß unserer viersemestrigen Ausbildung an grundsätzlichen und
praktischen Erfahrungen angeeignet haben , diesen Erwartungenvergleichsweise gegenüberhalten . Es steigen da allerhand Ge¬danken auf, die sich, wenn wir erst einmal im Beruf stehen , leicht
zu einer Krisis auswirken können . Denn oft sind diese Erwartun¬
gen lächerlich überspannt . Die Möglichkeit ist also von vornherein
gegeben, zumal wenn man noch hinzunimmt , daß sicherlich mancher
sein wird , der aus einer prinzipiellen Stellungnahme gegen die
neue Form der Ausbildung gewissermaßen darauf spannt , ent¬
täuscht zu sein , um diese Enttäuschung dann wieder anderweitigausschlachten zu können . — Die Schwierigkeiten mit denen die
akademisch ausgebildeten Junglehrer in jeder Hinsicht zu kämpfenhaben, sind groß . . . Wir sind ehrlich genug, zuzugeben, daß unsallein zunächst nicht sehr wohl zumute ist , wenn wir an unsereStellung in der Praxis denken. Das soll nicht etwa heißen , daßuns Liebe und Lust zu dem erwählten Berufe fehlt. Keineswegs !Aber dies : Wir sind insofern in einer kritischen Lage, als manuns , gemäß der pädagogischen Zeitströmungen , keine bestimmteMethode mit auf den Weg gibt . Man sagt uns eigentlich nur ,wie man es nicht machen soll — und man kann auch nicht mehrtun, weil wir auch auf pädagogischem Gebiet in einer Periodeder Auflösung alter Werte und des Suchens nach neuen Wegenstehen . Die alte Lehrerschaft sollte uns zunächst einmal Zeit lassen ,uns mit der Praxis ernsthaft auseinanderzusehen . Sie sollte unsdie Möglichkeit geben, aus den inneren und äußeren Nöten
herauszukommen . Sie sollte uns erst einmal einen Weg finden
lassen , unsern Weg : das gilt für die Lehrerschaft so gut wie fürdie Vorgesetzten Behörden . Man soll nicht gleich zu Anfang Un¬
mögliches von uns verlangen und uns mit Überforderungen überden Haufen rennen . Denn dann ist es natürlich , daß wir ent¬
täuschen. Wir sind alle in gleicher Weise interessiert an der Neu¬
gestaltung der Volksschule. Wir wollen keinen Gegensatz zuralten Lehrerschaft, wenn wir auch anderseits für die akademische
Bildung der Volksschullehrer und ihren weitern Ausbau energischeintreten . Uns liegt ja beiden das Wohl der Volksschule, unserer
Schule, am Herzen. Dies sollte uns einen. Denn anders ist die
Neugestaltung nicht möglich : nur aus der gemeinsamen, geschlos¬
senen Zusammenarbeit erwächst die neue, in jeder Hinsicht zeit¬
gemäße Schule .

"
(Dereinsbote .)

Die verheiratete Lehrerin : In einer Eingabe des Allgemeinen
Deutschen Lehrerinnenvereins an den Reichstag , die sich gegenalle Ausnahmebestimmungen für verheiratete Beamtinnen aus -
spricht , wird u . a . gefordert , daß die Gestaltung ihres persönlichenLebens den weiblichen Beamten so gut überlassen bleiben müssewie den männlichen. Dem Einwand , daß die verheiratete Beamtin
wegen ihrer Mutterschaftspflichten zuviel Urlaub brauche, sei zu
entgegnen , daß Mutterschaft Dienst am Volke ist , so gut wie
früher die Wehrpflicht des Mannes . Für Zeiten der Schwanger¬
schaft sei selbstverständlich der nötige Urlaub zu gewähren , so wie
die Öffentlichkeit früher den männlichen Beamten zur Ableistung
seiner Dienstpflicht beurlaubte . Wenn die verheiratete Beamtin
ohne ausreichende Gründe ihre Amtspflichten nicht wahrnehme , so
trete gegen sie so gut wie gegen den Beamten überhaupt das
Disziplinargeseh in Wirkung .
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Der Mann mif den zwei Seelen : Dem „Evangel . Schulblakt"
entnehmen wir : „Zn wenig schmeichelhafter Weise erklärte der
preuhische Unterrichtsminister Or. Becker bei der Vertreterver¬
sammlung des preußischen Lehrervereins in Dortmund (3 . April
1929) , er halte die unsere Zeit durchziehende deutlich konfessionali-
sierende Tendenz für einen Krankheitsprozeß der deutschen Wäh¬
ler . — Bekanntlich hat aber Or. Becker selber sich nachdrücklich
ür die Konfessionalisierung der Pädagogischen Akademien einge-
etzt . ist er nun selber auch krank oder tat er das bloß aus Rück-
icstt auf schonungsbedürftige Kranke ?"

Billige Arbeitskräfte : im Anschluß an die große Aussprache
über das Volksschulwesen in Bayern , aus der wir schon wieder¬
holt berichteten, sprach Minister Goldenberger auch über die Ver¬
hältnisse der Schulamtsbewerber , wobei er darauf hinwies , daß
die Neueinführung der Leistungszulagen für Unterrichtsaushilfe
eine gewisse Verbesserung gebracht habe. Auch die Anstellungs-
Verhältnisse würden sich allmählich bessern . Für eine Erhöhung
der im Haushalt vorgesehenen Zuschüsse seien Mittel nicht vor¬
handen. (Osthilfe ist bekanntlich nur eine Anterstühungskasse reli¬
giöser Gemeinschaften! D . Schrltg .) Daß bei den Zunglehrerinnen
eine gewisse Notlage besteht , gab der Minister zu , er bestritt aber,
daß man von einer solchen Notlage im allgemeinen sprechen
könne. Die Zulassung der klösterlichenLehrerinnen an Volksschulen
in Bayern sei ein alter Grundsatz. Die Behauptung , daß sich die
klösterlichen Lehrkräfte in der setzten . Zeit bedeutend vermehrt
hätten , sei unrichtig. Hinsichtlich der Forderung , klösterliche Lehr¬
stellen in weltliche umzuwandeln, verwies der Minister darauf ,
daß nach den bestehenden Vorschriften den geistlichen Lehrkräften
der Unterricht nur entzogen werden kann , wenn dies von den
Erziehungsberechtigten beantragt wird . Außerdem würde
die Umwandlung dem Staate eine Mehrausgabe
von 2A Millionen verursachen . D i e Bezüge der
klö st erlichen Lehrkräfte bleiben bekanntlich
hinter den Gehältern der weltlichen zurück . —
(Was könnte ein Staat sparen , wenn alle Beamten Kutten tragen
würden . Die Schrltg .)

Parleizugehörigkeit und — Lehramt an einer konfess . Schule,
im Anschluß an einen sog . Konkordatsfall ist in dem „Fränkischen
Volksblatt " ein Artikel erschienen , aus dem eine Fragestellung
interessierte. Der Artikel verlangte zunächst von einem Lehrer ,
der an einer kath . Schule unterrichten soll , daß er „auch innerlich
der kath . Kirche nahesteht, zum mindesten in dem Sinn , daß er
nicht össentlich den Beweis erbracht hat , daß er die Lehren des
Christentums ablehnte oder den religiösen Einfluß der Kirche zu
bekämpfen sucht.

" Dieser Sah kann sicher anerkannt werden,
aber der Artikler wirft die Frage auf, „ob die Zugehörig¬
keit zur sozialdemokratischen Partei nicht
schon an sich Anlaß geben muß , eine feindselige
Gesinnung gegen die Kirche anzunehme n .

" Wie
herrlich lebt es sich in einem Konkordatsland ! Staatsbürgerliche
Freiheit ?

Evangelische Kirche und Konkordat . Der bevorstehende Ab¬
schluß eines „sörmlichen Vertrages " des Preußischen Staates mit
der Kurie hat in weiten Kreisen der evangelischen Landeskirchen
eine lebhafte Beunruhigung hervorgerufen . Die tiefgehende Er¬
regung und der Widerspruch wird dem verständlich erscheinen , der
die Drohrede des preußischen Zentrumsführers Or. Heß in Linz
auf sich wirken läßt , in der der Redner nach einem Bericht in
der „Kölnischen Voikszeitung " von einer „kulturkämpferischen
Provokation allererster Ordnung " sprach , falls die evangelische
Kirche „das Zustandekommen dieses Vertrages im letzten Augen¬
blick" verhindere . Dazu kommt, daß Ausführungen des preußi¬
schen Ministerpräsidenten Or. Braun — ob mit Recht oder mit
Anrecht soll hier ununtersucht bleiben — von den führenden
Kreisen der evang . Landeskirche so gedeutet wurden , als käme im
Augenblick ein Vertragsabschluß mit den evangelischen Landes¬
kirchen nicht in Frage . Das gab den evangelischen Landeskirchen
zu einem Schreiben an das Staatsministerium Veranlassung , worin
erneut die Forderung erhoben wird , daß im Falle eines Ver¬
tragsabschlusses zwischen Staat und Kurie „gleichzeitig " auch mit
den evangelischen Landeskirchen „ ihrem Wesen entsprechende
gleichwertige Sicherungen " im Vertragswege geschaffen werden
müssen . Man beruft sich auf die „Grundsätze der Parität "

, die
man „den zwei Drittel der evangelischenBevölkerung umfassenden
evangelischen Kirchen " doch wohl nicht verweigern könne. Aus
anderen Veröffentlichungen führender Kreise der evangelischen
Landeskirche kann man entnehmen , daß man auf finanziellemGebiet die Erhöhung einzelner Zuschüsse des preußischen Staates
und ihre Anpassung an „ die gesteigerten Bedürfnisse der Gegen¬wart " wünscht . Darüber hinaus wird auf innerkirchlichem Gebiet
eine „Lockerung des staatlichen Zwanges " erstrebt. im Grunde

X

genommen geht der Kampf darum , daß genau wie bei der katho¬
lischen Kirche auch den evangelischen Landeskirchen die Vertrags¬
fähigkeit dem Staat gegenüber zuerkannt wird . Das bedeutet
eine starke Veränderung der staatsrechtlichen Stellung der evange¬
lischen Landeskirchen zum Preußischen Staat , aber es scheint so ,
als ob diese Forderung fast einmütig von allen Richtungen in der
evangelischen Landeskirche erhoben wird . Zwar meint die „Frank¬
furter Zeitung "

, daß die evangelischen Landeskirchen „formal
nicht beanspruchen können , als Partner eines Staatsvertrages
über Gegenstände der Staatshoheit dem Staate gegenüberzu¬
treten "

, und fügt hinzu, daß das mindestens bis vor kurzem auch
die Ansicht der

'
preuhischen Regierung gewesen sei . Soviel dürfte

aber wohl heute schon festzustellen sein , daß die Regierung hier
nachgeben muß und wird , wenn das Konkordat im Preußischen
Landtag eine Mehrheit finden soll .

Schulsorgen beim preußischen Konkordat . Der Vertrag des
Freistaates Preußen mit dem Heiligen Stuhl ist unterzeichnet. Es
steht in ihm keine Bestimmung über die Schule, so haben mit
Nachdruck die Vertreter der preußischen Skatsregierung immer
wieder betont . Das ist richtig und muß unumwunden anerkannt
werden . Trotzdem bleiben eine Anzahl Schuisorgen auch diesem
schulfreien Konkordat gegenüber. Zuerst einmal wird die Hoch¬
schule im Text unmittelbar genannt und sachlich berührt : „Be¬
vor an einer katholisch -theologischen Fakultät jemand zur Aus¬
übung des Lehramtes angestellt oder zugelassen werden soll , wird
der zuständige Bischof gehört werden , ob er gegen die Lehre oder
den Lebenswandel des Vorgeschlagenen begründete Einwendungen
zu erheben habe. Die Anstellung oder Zulassung eines derart
Beanstandeten wird nicht erfolgen .

" Es steht zu erwarten , daß
bei den kommenden Verträgen mit der protestantischen Kirche
ähnliche Forderungen , auch wenn sie dem Wesen des Protestantis¬
mus widersprechen, von extremer Seite erhoben werden.

Besorgnisse weckt auch der 1 . Artikel , der wie eine Präambel
von der Freiheit des Bekenntnisses und der Ausübung der katho¬
lischen Religion spricht , denen der Preußische Staat den gesetz¬
lichen Schutz gewährt . Nach den Erfahrungen , die wir mit ähn¬
lichen allgemeinen Sähen der Reichsverfassung haben machen
müssen — man denke an Art . 120 und seine vermeintliche Be¬
gründung des Elternrechts oder an Art . 146, wo spätere will¬
kürliche Auslegung die Gemeinschaftsschule aus ihrer Vorrangs¬
stellung verdrängen wollte — , wird man später zweifellos ver¬
suchen , mancherlei in die Präambel des neuen Kirchenvertrages
hineinzugeheimnissen, wenn nicht jetzt noch eine ganz eindeutige,
klipp und klare Auslegung von staatlicher Seite erfolgt . Wir
fürchten sonst seltsame Interpretationen !

Nach Art . 9 wird ein Geistlicher zu bestimmten höheren
Stellen nur zugelassen , wenn er Reichsdeutscher ist , ein Reife¬
zeugnis zum Studium an einer deutschen Hochschule besitzt und
ein mindestens dreijähriges philosophisch -theologisches Studium an
einer deutschen Hochschule zurückgelegt hat . Das letztere kann auch
an bestimmten bischöflichen Seminaren oder an einer päpstlichen
Hochschule in Rom zurückgelegt werden . Es ist durchaus nicht
ausgeschlossen , daß danach zukünftige preußische Volksschullehrer
auf der Pädagogischen Akademie von solchen auf nicht deutschen
Hochschulen ausgebildeten Männern ausgebildet werden , daß fer¬
ner diesen Männern Schulaufsichtsrechte über preuhische Volks¬
schulen (Akademieschulen) übertragen werden , daß sie vielleicht
auch selbst Unterricht in preußischen Schulen erteilen werden.

Daß es endlich für die unbedingt notwendige Trennung von
Schulamt und Kirchenamt günstig ist , wenn der Vertrag ver¬
kündet : „Soweit staatliche Gebäude oder Grundstücke Zwecken
der Kirchen gewidmet sind , bleiben sie diesen, unbeschadet etwa
bestehender Verträge , nach wie vor überlassen" — das wird nie¬
mand behaupten wollen. Auch hier melden sich Sorgen .

Die Schule ist nicht genannt — richtig. Die Schule wird
nicht betroffen ? — Das wird die Zukunft lehren . Es ist Pflicht
aller Freunde der Schule, noch heute oder schon heute auf diese
Schwierigkeiten aufmerksam zu machen und restlos Aufklärung
und völlig klare Auslegung zu verlangen .

„Man hetzt lieber gegen den eigenen Bruder ." Es gibt Leute,
die auch aus allem Leid und Opfer des letzten Krieges nichts
gelernt haben und weiter für den nächsten „frisch - fröhlichen Krieg"
schwärmen und arbeiten . Es gibt darüber hinaus aber sogar
Menschen und Zeitungen , die die Freunde des Friedens und der
Völkerversöhnung beschimpfen und verdächtigen. Zu dieser Gruppe
gehört der Berliner Tl . -Mitarbeiter der Kösliner Zeitung , der in
einem langen Aufsatz („Vöikerversöhnung durch die Schule" den
Deutschen Lehrerverein angreift und herunterreiht . Er schreibt
z . B . : „Während die deutsche Philologenschaft in bewußter Wah¬
rung nationaler Würde es abgelehnt hat , sich dem Pariser Bureau
international der Lehrer an höheren Schulen anzuschließen, weil
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die deutsche Sprache nicht als Verhandlungssprache anerkannt undder Deutsche Philologenverband nicht seiner Stärke entsprechendvertreten sein sollte , hat sich der Deutsche Lehrerverein der „In¬ternationalen Vereinigung der Lehreroerbände " angegliedert " .Dieser Sah ist eine gröbliche Irreführung der öffentlichen Meinung :Der Deutsche Lehrerverein hat erreicht, daß Deutsch als gleichbe¬rechtigte Verhandlungssprache anerkannt ist,- er hat in der In¬ternationale die seiner Stärke entsprechende Vertretung erlangt ;er stellt genau wie z . B . England einen Mitarbeiter in derengeren Leitung , im Exekutivkomitee ; der Vorsitzende des Deut¬
schen Lehrervereins hat auf allen bisherigen Tagungen der Lehrer¬internationale das Präsidium geführt . Das alles wird verschwiegen,dafür wird herabgesetzt, angegriffen , verdächtigt. Ebenso wirdeine Äußerung einer nicht dem Deutschen Lehrerverein angehören¬den Dame in dickster Sperrschrift wiedergegeben, die sich auf einerVortragsreise in Frankreich über die verschiedene Einstellung derdeutschen Lehrergruppen zur Sache des Friedens geäußerthaben soll. Der Deutsche Lehrerverein hat in seiner Presse auchdiese Angelegenheit klargestellt : die Dame hat ihre Reise nichtfür den Deutschen Lehrerverein unternommen und hat nichts inseinem Namen oder Auftrag gesprochen : Tut nichts, auch daswird vor einer Lehrerschaft, die die Tatsachen nicht kennt , demLehrerverein angehängt und angekreidet . Und endlich erhält derDeutsche Lehreroerein gute Ratschläge , was er in der Inter¬nationale zu tun und zu fordern habe. Auch hier wird nicht be¬richtet, was der Verein für Minderheikenrecht und Kulturelle Frei¬heit in der Internationale bereits getan hat . Entweder weih dasder Verfasser nicht, dann sollte er schweigen , oder aber er weißes, dann täuscht er die Öffentlichkeit. Er sollte sich einmal bei dendeutschen Minderheiten erkundigen , wie diese die internationaleZusammenarbeit der Lehrer beurteilen ; er würde ein Damaskusfür sich erleben. In den Schlußsätzen dieses Artikels des Tl . - Mit -arbeiters heißt es : „Man hetzt lieber gegen den eigenen Bruder .

"
Wir haben diesem Selbstbekenntnis einer schönen Seele nichtshinzuzufügen.

Verschiedenes
Amtsblatt Nr . 18 (18. Juni 1626) . Inhalt :
Vorbereitungsdienst der Lehramtsreferendace — Abhaltungder evangelischen Schulsynoden — Jahresbericht der HöherenLehranstalten — Dienstprüfung — Lehrerfortbildung — Besich¬tigung des Murgwerkes — Personalnachrichten — Stellenaus -

schreiben : An der Heeresfachschule für Verwaltung und Wirt¬
schaft beim II . Bataillon des 14. Infanterie -Reg . in Tübingeneine Stelle für einen seminaristisch gebildeten Lehrer . (Bewerbun¬
gen sind auf dem geordneten Dienstweg binnen 10 Tagen miteinem ausführlichen Lebenslauf und beglaubigten Zeugnisab¬schriften beim Ministerium des Kultus und Unterrichts einzu¬reichen .

5. Studienreise der Reise -Vereinigung deutscher Lehrer . DieR . -V . veranstaltet zwischen dem 30. Juli und dem 17. August ihre5 . Studienfahrt nach Italien (Mailand —Genua—Neapel —Rom—
Florenz—Venedig—Bozen ) — Volle Verpflegung — Unterkunftin den Hotels — Führung in den itol . Städten durch ital . deutschsprechende akad . Führer — Bahnfahrt 3 . Klasse ab Stuttgart über
Schaffhausen, Zürich, Chiasso und 2 . Klasse durch Italien bis
Bozen in 19 Tagen — 346 Mk . Eingeschlossen in diesen Ge¬samtpreis sind die Ausflüge : Neapel nach Capri und zurück —
Neapel nach Pompei und zurück — Rom über Frascati , Geneano,Nemissee und zurück nach Rom . Interessenten erhalten einen aus¬
führlichen Prospekt durch den Vorsitzenden der A . -V ., Zeichen¬lehrer W . Bolsinger , Stuttgart 13, Abelsbergstraße 46 . Ange¬hörige anderer Berufe des geb . Mittelstandes sind stets gerne als
Mitreisende willkommen.

Da bei der letzten Reise infolge zu später Anmeldung über20 Interessenten nicht teilnehmen konnten , bittet die R . -V . sichzeitig zu entschließen! Bei Anfragen wird gebeten, stets Rück¬porto beizufügen.
Singtreffen in Auerbach a . d. B . 6 ./7 . Juli 1829 : Nordbadi¬

sche und hessische Singkreise treffen sich am 6. 17 . Juli zu fröhli¬chem Musizieren in Auerbach. Tagesplan :
Samstag , 6. 7. : 19,30 Uhr, Abmarsch zum Fürstenlager . Dortoffenes Singen mit Vorsingen - und Spielen einzelner Kreise.21,30 Uhr, Walter Flex -Feier . Heidelberger spielen den „Bau¬

ernführer " von W . Flex .

Sonntag , 7. 7. : Morgenfeier , Stimmbildung , Musizieren in Grup¬pen : Volkslieder , Kanons , Madrigale , Liedsähe. Am Nachmit¬tag : Sommerfest mit der Auerbacher Bevölkerung . OffenesSingen , Tellspiel der Darmstädter , Vorsingen der Gruppen ,Kasperletheater , Tanz usw .
Mitbringen : Noten : Musikant , Kanon, Madrigale ;Instrumente (Lauten , Bläser !) , Notenständer ; Eßbesteck , Trink¬becher , Decke ; Herbergsausweis .
Unterkunft : Jugendherberge .
Verpflegung : Frühstück und Mittagsuppe gemeinsam.
Anmeldung : Spätestens bis 2 . Füll an : Günther Simony ,Darmstadt , Alexandraweg , unter Angabe von : Ankunft , Über¬nachtung, Teilnahme am Essen ; Instrument .

Aus de « euiiten
An unsere Mitglieder !

Das U . -M . hat bezüglich der von den „Deutschen Verbänden "
vorbereiteten und angekündigten Kundgebungen am 28. Juni zumVersailler Vertrag auf Grund der Stellungnahme der Reichs¬regierung folgenden Runderlaß herausgegeben :

Nach einer Mitteilung des Herrn Reichsministers desInnern vom 10 . Juni 1929 beabsichtigen die zur Bekämpfungder Kriegsschuldlüge gegründeten Arbeitsausschüsse DeutscherVerbände und die ihnen angeschlossenen Organisationen am28. Juni anläßlich der zehnjährigen Wiederkehr der Unterzeich¬nung des Versailler Vertrages , im ganzen Reiche Kundgebun¬gen zu veranstalten . Der Arbeitsausschuß deutscher Verbändehat sich an die amtlichen Stellen des Reiches und der Ländermit der Aufforderung um Teilnahme an dieser Kundgebung ge¬wandt . Angesichts der nahe bevorstehenden Verhandlungen überdie anderweitige Regelung der Reparationen muß gerade indiesem Jahr darauf Bedacht genommen werden , daß durch solcheKundgebungen die eingeleiteten Verhandlungen keine Störunaenerfahren .
Ich ersuche daher die mir unterstellten amtlichen Dienst¬stellen und amtlichen Persönlichkeiten , an den von den Verbän¬den geplanten Kundgebungen nicht teilzunehmen.
2 . Nachricht hiervon den Kreis - und Stadtschulämtern , sowieder Schulinspektion Mannheim zur Kenntnisnahme und weite¬ren Veranlassung .
Ich ersuche dafür besorgt zu sein , daß diese Anordnungseitens der mir unterstellten Schulen beobachtet werden .

I . V . : gez. Or. Huber.
Dieser Runderlaß wurde an die amtlichen Lehrkräfte gegenEröffnungsbescheinigung weitergegeben.
Über die Auslegung des Ersuchens des U. -M . entstand anverschiedenen Orten eine gewisse Beunruhigung , weil man fürch¬tete , daß darin ein Eingriff in die staatsbürgerliche Unabhängig¬keit des Beamten — hier des Lehrers — versucht werden könnte.Unsere Feststellung im U . -M . ergab, daß es sich hier um Beteili¬gung von Beamten in amtlicher Eigenschaft handle und daß unsereAuffassung richtig sei , wonach die Stellungnahme des Einzelnenals Staatsbürger im Rahmen der Staatsgesehe hiervon nicht be¬rührt werde.
Im übrigen wird in dem betreffenden Runderlaß des Reichs -

ministeriums des Innern mitgeteilt , daß die Reichsregierung zu¬sammen mit dem Herrn Reichspräsidenten anläßlich des 28. Junieine amtliche Kundgebung veröffentlichen werde. Von weiteren
Kundgebungen und Maßnahmen anläßlich dieses Tages wird die
Reichsregierung absehen. Auch das badische Innenministeriumhat diesen Runderlaß der Reichsregierung an die Bezirksämternur „zur Kenntnis und Beachtung " herausgegeben . Jede andere
Weitergabe mit dem Tenor staatsbürgerlicher Bindung durch
Bezirksstellen und dergl . würde also den Absichten nicht ent¬
sprechen .

Pestalozzi -Verein . In Beachtung eines auf der Mitglieder¬versammlung zu Donaueschingen lautbar gewordenen Wunsches,von Zeit zu Zeit kurze Berichte über den Geschäftsgang zu ver¬
öffentlichen, wie dies bei den andern Unterstützungsvereinen be¬reits üblich ist , geben wir nachstehend einige Zahlen der auf15. d . M . fällig gewordenen Bilanz bekannt und anschließend
kurze Mitteilungen über die Vorfälle in den Monaten Januarbis Juni d . I .

- ;■!
Mil
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Im Zeitraum 1900/1922 waren an Sterbegeldern insgesamt
1 846 692 Mk . und für 118 Kriegsopfer 135 700 Mk . zur Aus¬
zahlung gebracht worden. Damals betrug bei rund 2700 Mit¬
gliedern die Zahl der jährlichen Sterbefälle 60 im Durchschnitt,
die Deckungskapitalien aller Versicherten hatten die Höhe von
1 012 000 Mk . erreicht.

Die Bilanz auf 1 . Zanuar 1929 ergibt folgendes Bild :
Nrauen 212 Barwerl der Beiträge . 11 31616,67, der Slerbegelder -II 35406

Männer 2016 „ „ „ .8 570653,33, „ „ M 862 837

git7tflL
~

2228 „
~

„ .11 602300,00, „ „ .8 898243
Retioprämien .11 572185,00, .8 572185

Deckungskapitalien .8 326058

welchen ausweislich des Rechnungsabschlusses auf 1 . Zanuar 1929
386 346 Mk . Bereinsvermögen gegenüberstehen.

Der Durchschnitt der jährlichen Sterbefälle 1926/28 ist 56,3 ,
der Zugang 57. Ausbezahlt wurden im genannten Zeitraum an
die Hinterbliebenen der 169 verstorbenen Mitglieder 117131 Mk .

Die ersten fünf Monate des laufenden Geschäftsjahres zeigen
eine erhöhte Sterblichkeit , 39 Aufnahmen stehen bereits 34 Sterbe¬
fälle gegenüber. Das Durchschnittsalter der Aufgenommenen ist
81,6 Zahre, das der Verstorbenen war 68,7 . Unter den Aufge¬
nommenen befinden sich 12 Frauen , unter den Verstorbenen
8 beitragsfreie Mitglieder im Durchschnittsalter von 81 Zähren,
ein Mitglied , gestorben infolge von Blutvergiftung , hatte erst
einen Beitrag entrichtet . Auf das einzelne Sterbegeld konnte eine
Zulage von 50 Mk ., bzw . 25 bei Frauen , gewährt werden. Eine
dauernde Besserung der Bilanz kann dadurch erzielt werden , daß
nach jedem im Bezirk erfolgten Sterbefall ein oder zwei neue
Mitglieder unter 30 Zähren dem Verein zugeführt werden .

Offenburg , 18. Zuni 1929 . Die Zentralverwaltung .

Krankenfürsorge bad. Lehrer . In letzter Zeit häufen sich An¬
fragen wegen sogenannten Heilkuren in erschreckender Weise . Um
unnötige Schreibereien und unliebsame Enttäuschungen zu ver¬
hindern , geben wir im folgenden die diesbezüglichen Bedingungen
bekannt .

1 . Borausgegangen sein oder vorliegen muß eine schwere ,
längere Erkrankung mit noch andauerndem Diensturlaub .

2. Die Heilkur muß durch den Arzt als das zweckmäßigste
Mittel zur Wiederherstellung der Gesundheit oder Dienstfähigkeil
dringlichst verordnet sein .

3 . Bor Antritt der Heilkur hat sich das Mitglied unter Vor¬
legung einschlägigen Materials zu vergewissern, ob die gewählte
Heilanstalt als ersahberechligt anerkannt werden kann .

4 . Geschlossene Anstalten find im Sinne der Satzung nur
solche, die unter stationärer ärztlicher Leitung stehen (Sanatorien ) ,
in denen die Patienten dem täglichen Arztbesuch wie in einem
Krankenhaus unterworfen sind .

Der Verwaltungsrat :
Knaus . Haas . Grohholz.

* B « cherschair *
Die hier angezeigten Bücher liefert die Sortiments -Abteilung der
Konkordia Vk. - G ., Vühl (Baden ) zu Originolpreisen .

Zohannes Koeppen : Feierstunden in der Reuen Schule.
(Verlag Deutsche Landbuchhandlung, Berlin .)

Unter diesem Motto läßt der Verfasser eine fortlaufende
„Sammlung " von zeitgemäßen Schulaufnahme - , Schulentlassungs - ,
Verfassungs - , Gedenk- und anderen Feiern erscheinen . Es liegen
7 Nummern vor . Zede Feier gliedert sich in Deklamation , Lied ,
Ansprache und Szenenspiel .

Es ist zu begrüßen , daß der Verfasser den Versuch macht ,
jede Schulfeier unter einen bestimmten Gedanken zu stellen : sie
wirken gewiß einheitlicher und nachhaltiger als die Potpourri , die
bisher oft geboten wurden . Wenn man aber den Rahmen der
einzelnen Feiern so weit spannt, dann ist viel Vorbereitung — auch
allerhand technische Mittel usw . — nötig . Damit beschränkt der
Verfasser selbst diese Schulfeiern auf bestimmte Anlässe.

Die Ansprachen des Lehrers sind jeweils dem Hauptgedanken
der Feier gut angepaßt : sie würden ihres gewollt belehrenden In¬
halts wegen ( siehe z . B . Heft 2) viel besser in aufklärende Eltern¬

abende passen . Dadurch kommen die Schüler selber bei diesen
„Feierstunden " nicht auf ihre Rechnung (siehe die beiden Schul¬
aufnahmefeiern Nr . 5 u . 7 ) . Und „Feierstunden " in der Schule
sollen doch in erster Linie den Kindern Freude bringen , sollen also
gefühlsbetont sein .

Die Ansprache in Heft 1 lehnen wir ab. So kann man die
Fragen zwischen Stadt und Land, zwischen Industrie und Land¬
wirtschaft nicht lösen . Die Szenenspiele bringen bei flotter Auf¬
führung sicher das , was wir eben von diesen Schulfeiern erwarten :
Freude und Fröhlichkeit ins Kinderherz. Auf einige Derbheiten
in der Sprache (Heft 4, S . 21 ) würde man dabei gerne verzichten.

Alles in allem : Die Heftchen sind ein anerkennenswerter Ver¬
such mit allerhand guten Gedanken . Der teilweise mundartlichen
Sprache wegen kommen sie wohl zunächst für Norddeutschland und
hauptsächlich für ländliche Verhältnisse in Betracht .

Karl Engelhard , „Der Herr der Berge " . Dramatisches
Rübezahlmärchen . — Vier männliche und acht weibliche Spieler ,
Spielzeit über eine Stunde .

Das Rübezahlspiel „Der Herr der Berge " ist ein grohange-
legtes Märchenspiel mit viel phantastischem Geschehen . Rübezahl,
der Herr der Berge , sucht verdüstert nach wahrer Seele . Da be¬
gegnet er der Königstochter Emma , gewinnt sie lieb und kettet
sie in seinen Zauberbann . Doch Berggeist und Menschenseele
finden keinen Einklang , und beim Schalle des Jagdhorns ihres
früheren Verlobten entweicht Emma aus Rübezahls Reich . Rübe¬
zahl aber erkennt , daß Sehnsucht nie nach Erfüllung streben soll .
Das sinnreiche Spiel bietet reiche Handlung in flüssiger Reim¬
sprache , eignet sich aber der Darstellungsschwierigkeiten wegen nur
zur Aufführung durch Erwachsene.

Berelrrstage
Bühl . Samstag , den 6 . Zuli , 3 Uhr pünktlich in der Turnhalle

in Bühl . T . -O. : 1 . Vortrag und Lehrprobe des Herrn Meiner mit
einer Turnklasse über „Einführung in das Leben der Freiübungen
im Schulturnen "

. Hernach Aussprache hierüber im Konferenz¬
zimmer in der Krone . 2. Kurzer Bericht über die D . -A . -Sihung
bei dem Kreisschulamt und Vereinsamtliches : Amtliche Konferen¬
zen . Die sicher zeitgemäße Lehrprobe wollen hoffentlich recht viele
sehen und hören, bsonders unsere jungen und alle, die eine Turn¬
klasse führen . R . Bauer .

Eppingen . Am Samstag , dem 6 . Zuli , um % 4 Uhr, Konferenz
im Nebenzimmer des „Engel" in Eppingen . Herr Kreisbeirat
Himmelmann spricht über 1 . die Pfingsttagung des D . L . -V . in
Dresden , 2 . Verschiedenes. Um vollzähliges Erscheinen bittet

Eichhorst.
Haslach i . K. Konferenzbibliothekbetr . In unserer

Konferenzbibliothek fehlt der 12. Band von „Schlossers Weltge¬
schichte" . Der ehrliche Besitzer wird gebeten, denselben umgehend
an Unterzeichneten abzugeben. Hugelmann.

Haslach i. K. Anträge an die Krankenfürsorge müssen für
Mann , Frau und Kinder (Kinder alle zusammen) getrennt
eingereicht werden, wegen getrennter Rechnungsführung .

Maier .
Kandern . Am 13. Zuli soll unsere Familienkonferenz

auf den Blauen stattfinden . Ich bitte bis längstens 6 . VII.
um Nachricht an Herrn Sattler , wieviel Damen und Herren sich
beteiligen und wieviel Teilnehmer von Kandern nach Marzell und
zurück mit dem Auto fahren wollen. Eisele.

Karlsruhe - Stadt . Donnerstag , den 4 . Zuli , abends
2014 Uhr, spricht im Rathaus -Bürgersaal Herr Unlerrichtsminister
Dr. Leers über Schulfragen . K . Beck.

Karlsruhe -Land. Der für Zuli geplante Kurs von Professor
Schnabel wurde leider abgesagt. Nächste Veranstaltung voraus¬
sichtlich Samstag , 13 . Zuli . Herr Schulrat Reinmuth wird sprechen
über : „Die neuzeitliche Gestaltung unseres Volksschulwesens/"

Näheres folgt noch. O . König.
Lahr . Bestellungen für den Kalender „Natur und Kunst" 1930

bitte ich mir umgehend zugehen zu lassen . Preis 2,50 Mk . wie
letztes Zahr . Heck.

Mosbach . Arbeitsgemeinschaft der Fortbildungsschullehrkräfte
des Bezirks . Samstag , den 6 . Zuli , nachm . 3 Uhr, Tagung im
Fortb . Lehrsaal in Mosbach . Vortrag des Unterzeichneten über
„Erste Hilfe bei Unglücksfällen"

. Zahlreichen Besuch erwartet
Herdt .
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Schulkreis Offenburg . Für die demnächste stattflndende D . -A .-
Sihung bitte ich die Rektoren und Oberlehrer des Kreises um
ihre Anträge . Die Vorsitzenden ersuche ich um Behandlung von
Dienststellen -Ausschuß-Fragen in den Vereinstagungen und um
Mitteilung der Ergebnisse. . Laubenberger . Orkenberg.

Vertreter der Oberlehrer u . Obmann des D . -A.
Pforzheim -Stadt . 1 . Die Teilnehmer am Zeichenkurs fSchul-

rat Reichel ) bitte ich . für Freitag , den 5 . Juli , nachm , auf dem
Dienstweg um Beurlaubung nachzusuchen . Das Amt ist verstän¬
digt. 2 . Die Frage betr . des Spielnachmittags wird uns auf der
nächsten Tagung beschäftigen. Ich darf heute schon bitten , das
diesbezl. Rundschreiben zu beachten. Löffler.

Triberg . Samstag . 6 . Juli 1929 . nachm . 3 Uhr, im Schulhaus .
T .-O . : 1 . Bericht über die Sitzung des Ä . -A . vom 21 . Juni . Der
Unterzeichnete . 2 . Bericht über die Tagung der Krankenfürsorge .
Hofmann -Weißenbach . 3 . Zuschriften der Geschäftsstelle. Roth .

Waldshul . Am Samstag , 6 . Zuli , nachm . 143, Uhr gemütl.
Familienkonferenz in Schwerzen anlähl . des 49 . Dienstjubiläums
der Herren Kollegen Martin und Stoffler . Ich lade alle Mit¬
glieder mit ihren Familienangehörigen und die Nachbarkonferen¬
zen herzlichst ein . Bei Musik - und Gesangsvorträgen wollen wir
fröhliche Stunden verleben . F . Lockheimer.

Werkheim. Am 6 . Zuli Tagung , nachm . 144 Uhr. in der
„Kette"

. 1 . Herr Kreisvertreter Wohlfarkh spricht über Dresden .
2 . Verschiedenes <z . B . dringende Konferenzfragen u . dgl .) .

Guckau.
Wolfach. Auf Samstag , den 6 . Zuli , nachm . 3 Uhr, ladet uns

der Bezirkslehrerverein Freudenstadt zu einer Tagung im Falken¬
schulhaus in Freudenstadt ein . Vortrag : „Die Kultur der Ver¬
einigten Staaten von Nordamerika mit besonderer Berücksichti¬
gung des Erziehungswesens "

. Es wird von Halbmeil ab Gesell-
schaftsfahrkarte gelöst , so daß die in Kirnbach und Wolfach ein¬
steigenden nur bis dahin Fahrkarten zu lösen brauchen. Nach der
Konferenz wird noch Zeit sein , Freudenstadt zu besichtigen . An¬
kunft in Freudenstadt 14.23, Rückfahrt 18 .40 Uhr. Für die Frauen
dürfte der Aufenthalt in dem schönen Höhenluftkurort ebenfalls
ein Erlebnis sein . Ruckelshausen .

oder Änderungen in der Zustellung wünschen, schreiben Sie
nicht an die Druckerei Konkordia , sondern Herrn Haupt -
lehrer Baur , Karlsruhe , Boeckhstr. 16a, der die Ein¬
weisung für alle Mitglieder des B . L . - V . vornimmt .

Stucke ’s neue Sprachlelirhefte
Ausgabe in drei Heften 2 . bis 8 . Schuljahr

für den Oemeinschaftsunterricht !
Es sind erschienen :

Unterstufe fürs 2 . und 3 . Schuljahr 64 Seiten Mk . 0 .80
Mittelstufe „ 4 . und 5 . „ 84 „ „ 1 .—

Das Heft Oberstufe befindet sich im Druck
und erscheint im 3uli

VERLAG KONKORDIA A. - G., BÜHL/BADEN

» HARMONIUMS
in allen Größen , auf Wunsch mit siditbar
oder nnsiditbar eingebautem Spielapparat
für Niditspieler , lebte Neuheit , sowie
Pianos , liefere ich in vorzüglicher Güte , zu
kulanten Bedingungen u . den HH . Lehrern
zu Vorzugspreisen . Kataloge gratis .
Friedrich Bongardt , Barmen 15 a
Mitinh . d . Ilarmonfbr . Bongardt & Ilerfiirth

Die in der Badischen Schulzeitung bereits
besprochenen Lehrsammlungen über

und Tee -, Gewürz - , Heil - , Gift - und tech¬
nisch wichtige Pflanzen sind zu O r i g i n al¬
preisen durch die Lehrmittel -Abteilung der
Konkordia A . -G . Bühl in Baden zu beziehen.
Sie werden dort st e t s auf Lager gehalten !

Privat-Hnzeigen
in der Badischen Schulzeitung

haben großen Erfolg

Schuster & Co.
Markneukirdien Nr . 14?
Ansichts¬
sendungen

« / MM
Saiten

Katalog 145 frei
Rabatt für Lehrer
Teilzahlungen

: Hugelkäse la i
rot , gesunde Ware , ohne Abfall
2 Kgl . = 9 Pfd . M. 3.95,200 feinste
Harz . Mk . 3 .95 ab hier Nadin .
K . Seibold , Nortorf (Hist .) 19/22 .

Geigen ! Cellos !
Violas , Bässe , Zubehöre , Saiten
in Ia Qualität bei mäßigen
Preisen 20 °/0 Rabatt für die
Herren Lehrer — Bequeme
Monatsraten — Reparaturen . —
Defekte alte Streichinstrumente
nehme in Zahlung , audi kaufe
solche an . Verlangen Sie bitte
Preise und Ansiditsendung —

Geigenbau R . Stholz
Frelburg (Breisgau ) .

Mitglied des Rabatt - u . Raten¬
kaufabkommens bad . Beamten .

JüvyPUu IS/aAAm & ÄAA/
7£'l| Vlvi # 'VlO/rn>j4v

'Cv ßtvPtvwywiy&tw/v
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Offtelcbet unternehmungslustige•sA' Kollege beteiligt sich mit
5—60C0 Ji an

Edelpelztier-
ZUGht

(Nerz oder Waschbär )
evtl , zu 4 oder 5 mit je 1500 bis
2000 M in Raten auf genossen-
schaftlicher Grundlage .

Zuschrift unter Sdt . 4850 an
die Konkordia A .-G -, Bühl (Bd .) .

Die Prosaschirle
von I) r . B . Christiansen (12 M.)

gibt feines Stilgefühl und
leichte Feder .

Kelferi -Berlag , Buchen -
bach -Baden .

WIR
drucken für Sie
schnell , sauber und preiswert

Buchdrud &erei
KONKORDIA A.-G .

Bühl / Baden

Honig
Garant , reinen Bienen -Blüten -
(Sdileuder ), goldklar , flüssig od .
fest , unter Kontrolle eines ver¬
eidigt .Lebensmittel -Chemikers ,
10 Pfd .-Dose Rin . 8 .90 , halbe
Dose Rm . 4.80 , Porto extra ,
Garantie : Zurücknahme,Probe -
päckdien ä P/a Pfd . netto Rm .
1.80 franko bei Voreinsendung .

Frit ? Nestler , Honigversand
Post Hemelingen 180 .

Die letzten billigen Karten und Bilder
( Beim Brande leicht beschädigt )

Giibler , Ostl . Halbkugel kl . Ausg . L . m . St . 8 .—
Göring -Schmidt , Kokospalme Lein . in . St . 3 .—
Göring -Sdimidt , Sivilagave Lein . m . St . 3 .—
Meinhold , Bremer Stadtmusikanten L . m .St . 3 .—
Konkordia A . - G . Bühl in Baden



10 Jahre Friedensdiktat!
„Walter zeigt den Weg durch den Krieg
zum Versailler Vertrag , dessen wahres Ge¬
sicht unserer Jugend nicht eindringlich genug
vorgeführt werden kann .
Ein Buch , dem man weiteste Verbreitung
wünschen muß.

"

Urteil des „Schulwart " über : Walter , Der Vertrag von Versailles

Konkordia A. - G . , Bühl/Baden

Sie können jetzt ein

HARMONIUM
mieten !

Wenn Sie die Miete 30 Monate
bezahlt haben ist das Instrument

Ihr Eigentum !
Harmoniums für Schule , Kirche , Haus
Pedalharmonium / Kunstharmonium
Lagerbesiditigung erbeten . Katalog kostenlos .

H. MAURER
KARLSRUHE

Kaiscrstr . 176 Ecke Hirsdistrasse
Straßenb .- f laitest .

Herr Gustav Saue », Lehrer für Stotternde
in Hamburg I , Rathausstraße 2 hat an bad. Kol¬
legen anfangs Juli d. 3 . noch

Darlehen
in Höhe von je einem Monatsgehalt auszuleihen .
Diesbezügliche Anfragen sind sofort unter Seh . 4747
an die Konkordia A . -G . , Bühl (Baden ) zu richten.

Für die Sornrnerreise !
Alle Reiseführer (Baedecker , Woerl ,
Grieben ) Fahrpläne , Zeitschriften und
Unterhaltungsbücher liefert rasch die

Konkordia Btthl/Bader »

Schreibmaschine
„Orga - Privat "

hat keinerlei Gußstücke
Konkordia A.-G., Biihlß .

FRANK

BERTHOLWTR28
Freiburg i . Brsg.

[Kinderwagen
[Fachgeschäft

Zuverlässige,
bewährte , den Herren
Lehrern seit 1911 wohl¬

bekannte
Bezugsquelle

Sitzliegewagen
vom billigsten bis zum

elegantesten
Klappwagen

moderner Bauart
Touren - Wagen

Klappstühle, Laufgitter
usw .

Stuben -Wagen
Erstlings -Wäsche

Honig
feinste Qualität , gar . reiner
ßienen - Blüten - (Schleud .), gold¬
klar , unter Kontrolle eines ver -
eid . Lebensmittel - Chemikers .
lO-Pfd .-Dose M. 8.90 , halbe Dose
M. 4.80 . Porto extra . Probe -
päcKdien l 1/2 Pfd . netto M. 1.40
u . 40 Pfg . Porto , bei Voreinsdg .
Lehrer i . R . Fischer , Honigvrsd .
öberneuland 180, Bez. Bremen .

Danksagung
Für das an dem Ilinstheiden meines I

lieben Mannes , unseres guten Vaters , Groß - 1
vaters , Schwiegervaters und Bruders

des vormaligen Rektors der Volksschule
Radolfzell

Georg Augustin Gast
gestorben am 14. Juni

ausgesprochene Beileid , das Gebet für den
Verstorbenen , die Blumenspenden und die
persönliche Anteilnahme der Lehrerschaft
danken herzlichst

Die tieftrauernd Hinterbliebenen . |
Radolfzell , 19 . Juni 1929 .

Wohin in den Ferien ?

RadolfzellStützpunkt für herrliche Wände-
rungen im Hegau - und Seegebiet.
Schiffsverbindung nach allen Ufer-
orten . Günstige Zugverbindung
nach jeder Richtung .

Besonders hervorragend ist sein Strandbad am
Bodensee .

Gute Verpflegung für alle Geldbeutelverhältniffe . Verkehrsbüro .

Gasthaus Heuhaus Staufenberg
Telefon Nr . 70

Großer schattiger Garten . Täglich frische
Milch . — Erdbeeren mit Schlagsahne .

3n einer halben Stunde von Gernsbach und in
einer Stunde von Baden -Baden auszu erreichen.

Für Schulen ermäßigte Preise ! 1
Motorboots - Fahrten

Mache die Herren Lehrer bei
Schülerausflügen auf mein Motor -
boot aufmerksam . Schöne Fahrten
auf dem Neckar von Heilbronn
bis Heidelberg auch von allen
anderen Stationen . Bitte um vor¬
herige Anfrage .

Cg . Feinkohl
Motordootsbesttzer , Aeckargerach.

Radolfzell
(Bodensee )

Hübsches, sonniges Zimmer mit
Frühstück in schönster Lage an
Sommergäste (1—2 Pers .) zu ver-
mieten . Anfragen vermittelt die
Konkordia A . - G ., Bühl (Baden )
unter Sch . 4832 .

Grösste Auswahl in Qualitäts -

PIANOS
zu äußerst günstigen Preisen und Bedingungen .
Besichtigung ohne Kaufzwang . Kataloge gratis

Karl Höchstem , Heidelberg
Musikhaus , Hauptstraße 73.

Zahlungdurch die Badische Beamtenbank .

Tüiedec liefec&at :
Alle Ausgaben vom Herrigel -Mar »g Steche # *

birch .
Alle Teile des Badischen Liederbuches

von Autenrieth .
Alle Einzelhefte der Sprachlehre von Dr . Stucke .

Alle Bände des Bad . Realieadirches .

Verlag Konkoebi « Büht/Bader »
Konkordia A .-G . für Druck u . Verlag , Bühl/Baden . Direktor W . Veser . — Für den Inseratenteil verantwortlich P . Budhgraber
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